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TOP 10: 6. Änderung des Regionalplanes, Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt

Oberbereiche Bochum und Hagen in der Stadt Menden - ASB Biberkamp

- Beschlussfassung

Berichterstatter/in: Abteilungsdirektorin Ewert

Bearbeiter/in: Oberregierungsbaurat Wegmann Regierungsbauamtsrat Joeres

Beschlussvorschlag

1. Der Regionalrat nimmt den Bericht über den Verfahrensstand zur 6. Änderung des
Regionalplanes, Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen (Bochum, Herne, Hagen,
Ennepe-Ruhr-Kreis, Märkischer Kreis) in der Stadt Menden - ASB Bieberkamp zur Kenntnis.

2. Der Regionalrat beschließt die Einstellung des Erarbeitungsverfahrens.

Begründung:

1.            Anlass und Gegenstand der Änderung

Durch die vorliegende 6. Änderung des Regionalplans TA OB Bochum/Hagen soll im Biebertal

östlich des Stadtteils Lendringsen der Stadt Menden ein Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)

dargestellt werden.

Bezüglich weiterer Angaben zum Anlass und zum Gegenstand der Änderung wird auf die Vorlage

37/04/05 verwiesen. 

2.            Verfahrensablauf

2.1        Erarbeitungsbeschluss

Mit Bericht vom 13.10.2004 beantragte die Stadt Menden erneut die Änderung des

Regionalplans im Bereich Lendringsen-Bieberkamp. In ihrer Sitzung am 09.06.2005 beauftragte

die Planungskommission die Bezirksregierung, mit den notwendigen Vorarbeiten zu beginnen, so

dass der Regionalrat baldmöglichst einen Erarbeitungsbeschluss für die Ausweisung eines ASB

im Bereich Menden-Lendringsen-Biebertal fassen könne.
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Die Bezirksregierung hat daraufhin die o. g. Vorlage erstellt, auf deren Grundlage der Regionalrat

am 08.12.2005 das Erarbeitungsverfahren für die 6. Änderung des Regionalplanes, Teilabschnitt

Oberbereiche Bochum und Hagen (Bochum, Herne, Hagen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Märkischer

Kreis) in der Stadt Menden (Änderung von Allgemeinem Freiraum- und Agrarbereich sowie

Bereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) in

Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) und Änderung von ASB in Allgemeinen Freiraum- und

Agrarbereich bzw. Waldbereich und BSLE) beschlossen hat.

2.2        Beteiligung gem. § 14 Abs. 2 LPlG

Die Vorlage 37/04/05 einschließlich Umweltbericht und Raumverträglichkeitsstudie (RVS) wurde

am 13.12.2005 an 68 Behörden und Stellen versandt. Sie wurden gem. § 14 Abs. 2 LPlG

schriftlich zur Mitwirkung aufgefordert. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, die am 31.03.2006

endete, konnten die Beteiligten Anregungen zum Planentwurf und zum Umweltbericht vorbringen.

Von den insgesamt 29 eingegangenen Stellungnahmen enthielten 9 Anregungen. Diese sind in

der Anlage 1 zusammengestellt. Von zwei weiteren Beteiligten wurden Hinweise für die weitere

Bauleitplanung vorgebracht, die an die Stadt Menden weitergegeben wurden.

2.3     Beteiligung gem. § 14 Abs. 3 LPlG

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde die Vorlage 37/04/05 einschließlich Umweltbericht bei

den Dienststellen Bezirksregierung Arnsberg und Landrat des Märkischen Kreises zur

Einsichtnahme für den Zeitraum vom 05.01.2006 bis 10.03.2006 ausgelegt. Die öffentliche

Auslegung wurde im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg - Nr. 51 vom 24.12.2005 -

bekannt gemacht. Es gingen 8 Stellungnahmen ein. Diese sind in der Anlage 2 zusammengefasst

und mit einer Stellungnahme der Bezirksregierung versehen. 

2.4    Erörterung gem. § 20 Abs. 4 LPlG

Um einen Ausgleich der Meinungen zu erzielen, wurden die Anregungen am 30.05.2007 mit den

betroffenen Beteiligten bei der Bezirksregierung Arnsberg erörtert. Die Erörterung zeigte, dass

zwischen den Beteiligten grundlegende Auffassungsunterschiede bestanden, so dass bei den

meisten Anregungen kein einvernehmliches Erörterungsergebnis erreicht werden konnte. 

Die Bedenken und Anregungen, zu denen kein Ausgleich der Meinungen erreicht werden konnte,

lassen sich folgenden Themenbereichen zuordnen:

-          Bewertung der Alternativen

-          Gleichwertigkeit der Tauschflächen

-          Bedarf an Wohnbauflächen / Flächenbilanz der Stadt Menden

-          Auswirkungen der Planung auf das Stadtgebiet Arnsberg

-          Bodenschutz

-          Hochwasserschutz

-          Biotop- und Artenschutz / FFH-Verträglichkeit

-          Sonstige Freiraumaspekte.

Die einzelnen Ergebnisse der Erörterung zu den o. g. Punkten sind in der beigefügten
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Zusammenstellung festgehalten (siehe Anlage 3).          

Die Naturschutzverbände haben im Erörterungstermin auf mögliche erhebliche

Beeinträchtigungen von Fledermausvorkommen im Bereich des Bieberbaches hingewiesen. Da

dieser Sachverhalt im Erörterungstermin nicht hinreichend geklärt werden konnte, haben die

Naturschutzverbände, die Stadt Menden und das LANUV hierzu ergänzende Stellungnahmen

vorgelegt. Diese Stellungnahmen sind in der Anlage 4 enthalten.

3.      Regionalplanerische Bewertung

Nach Ziel B.III.1.23 LEP NRW darf Freiraum nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die

Inanspruchnahme erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn der Flächenbedarf für

siedlungsräumliche Nutzungen nicht innerhalb des Siedlungsraumes gedeckt werden kann oder

wenn der regionalplanerisch dargestellte Siedlungsraum dafür nicht ausreicht. Aufgrund des

Flächenüberhangs der Stadt Menden (s. Vorlage 37/04/05, Anlage 4) ist die zusätzliche

Darstellung eines ASB deshalb nicht zulässig. 

Abweichend von Ziel B.III.1.23 LEP NRW ist die Inanspruchnahme von Freiraum nach Ziel

B.III.1.24 LEP NRW jedoch auch dann zulässig, wenn bei bestehendem Bedarf eine

gleichwertige Fläche dem Freiraum wieder zugeführt oder in eine innerstädtische Grünfläche

umgewandelt wird.

Ein Flächentausch, wie er im Rahmen dieser Änderung erfolgen soll, ist an die folgenden zwei

Bedingungen geknüpft, die beide zu erfüllen sind:

-          es muss Bedarf für die Inanspruchnahme des Freiraums bestehen und

-          die Tauschfläche muss gleichwertig sein. 

Angesichts des erheblichen Flächenüberhangs der Stadt Menden im Bereich ASB hat die Stadt

den Flächentausch mit einem Bedarf an qualitativ hochwertigem Wohnen mit Grundstücksgrößen

bis zu 1500 qm begründet und vorgetragen, dass die im Regionalplan und Flächennutzungsplan

dargestellten Siedlungsflächen nicht für die Deckung dieses speziellen Bedarfs geeignet seien (s.

Vorlage 37/04/05). 

Unabhängig von der Frage, ob ein solcher spezieller Bedarf tatsächlich quantifizierbar ist und ob

er durch die Regionalplanung gesteuert werden kann, ist vor dem Hintergrund der aktuellen

Diskussion über die Reduzierung des Flächenverbrauchs zu bedenken, inwieweit eine Planung

mit beabsichtigten Grundstücksgrößen von 750 bis zu 1500 qm mit dem Ziel B.III.1.25 LEP NRW

vereinbar ist. Nach diesem Ziel muss eine erforderliche Freirauminanspruchnahme

flächensparend und umweltschonend erfolgen. 

Diese Fragestellungen wurden auch von der Stadt Arnsberg im Beteiligungsverfahren

vorgetragen. Sie äußerte weiterhin die Sorge, dass die Grundstücke in den vorgesehenen

Größen nicht marktgängig seien und deshalb zu befürchten sei, dass eine Parzellierung in

geringere Grundstücksgrößen vorgenommen würde. Auch wenn die von der Stadt Arnsberg

befürchteten negativen Auswirkungen auf den Stadtteil Arnsberg-Holzen von der Stadt Menden

nicht geteilt werden, lassen sich unter den o. g. Voraussetzungen solche negativen Auswirkungen

nicht grundsätzlich ausschließen. 

Diese Sorge kann von Seiten der Bezirksregierung nicht durch die Festschreibung von

Grundstücksgrößen in Form von ergänzenden textlichen Festlegungen im Regionalplan gesteuert
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werden. Mit der Festlegung von Grundstücksgrößen würde die Regionalplanung die ihr

zustehende Regelungskompetenz überschreiten und unzulässigerweise in die kommunale

Planungshoheit eingreifen.

Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass es zumindest fraglich ist, ob die o. g. erste

Voraussetzung des Ziels B.III.1.24 LEP NRW für einen Flächentausch vorliegt. 

Die zweite zu erfüllende Voraussetzung für den Flächentausch ist die Gleichwertigkeit der

Tauschflächen. 

Weder im Ziel B.III.1.24 LEP NRW noch in den dazu gehörenden Erläuterungen B.III.1.34 LEP

NRW wird ausgeführt, was unter dem Begriff der "Gleichwertigkeit" zu verstehen ist. Die o. g.

Erläuterung führt hierzu lediglich aus: "Der Gleichwertigkeit der Flächen kommt hierbei ein

besonderes Gewicht zu; gegebenenfalls ist hierzu eine Stellungnahme der Landesanstalt für

Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung NRW (jetzt: Landesamt für

Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz (LANUV)) oder anderer zuständiger Fachbehörden

einzuholen."

In der Begründung zum Erarbeitungsbeschluss wurde angeführt, dass die von der Stadt Menden

angebotenen Tauschflächen rein quantitativ das Erfordernis der Gleichwertigkeit erfüllen würden.

Mit ca. 16 ha Rücknahmeflächen im FNP im Verhältnis zu 12 ha neuer ASB-Darstellung könne

der bestehende Überhang sogar um weitere 4 ha abgebaut werden. Die Tauschflächen könnten

alles in allem auch deshalb als gleichwertig mit der Fläche Bieberkamp angesehen werden, weil

sie zusammengenommen ähnliche Landschaftselemente wie die Fläche Bieberkamp enthielten.

Ebenfalls lägen sie im Übergang zur Landschaft und übten zum Teil Pufferfunktionen aus.

Schließlich seien einige Flächen wie die Fläche Bieberkamp durch bauliche Nutzungen

vorgeprägt.

Dieser Argumentation, die auch von der Stadt Menden vertreten wird, widersprechen sowohl die

Naturschutzverbände als auch das LANUV.

Sowohl in seiner Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens als auch während der

Erörterung und schließlich erneut in seiner abschließenden Stellungnahme zu den im Rahmen der

Erörterung offen geblieben Fragestellungen hat das LANUV deutlich gemacht, dass die

Tauschflächen nicht als gleichwertig im Sinne des Ziels B.III.1.24 LEP NRW angesehen können. 

In diesen Stellungnahmen zweifelt das LANUV den ökologischen Wert der einzelnen Flächen

zwar nicht an, es bemerkt jedoch, dass bei der Prüfung der Gleichwertigkeit unberücksichtigt

bleibe, dass es sich bei allen zum Tausch vorgeschlagenen Flächen um Arrondierungen

bestehender Baugebiete handelt, der geplante ASB am Bieberkamp jedoch einen neuen

bandartig in den Freiraum hineinreichenden Siedlungsansatz bildet. 

Die Fläche Bieberkamp habe mit ca. 1.100 m Länge eine hohe Zerschneidungs- und

Randwirkung auf den Freiraum. Auf ca. 800 m bedinge der ASB eine Einengung der

ursprünglichen Talaue der Bieber und deren schutzwürdigen Böden sowie der

Biotopverbundfläche "Nebenbäche der unteren Hönne", welche von besonderer regionaler

Bedeutung sei. Außerdem verblieben, wenn auch unter der Erheblichkeitsschwelle liegende,

Beeinträchtigungen des angrenzenden NATURA-2000 Gebietes. Vergleichbare Konflikte seien

bei den Tauschflächen nicht bekannt.

Aus diesen vorgenannten Gründen sei die Gleichwertigkeit der Tauschflächen mit der Fläche
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Bieberkamp nicht gegeben. 

Diese Argumentation des LANUV kann nach Auffassung der Bezirksregierung fachlich nicht

entkräftet werden, zumal aus raumordnerischen Gesichtspunkten die Arrondierung vorhandener

Siedlungsbereiche sinnvoll ist, während bandartige Entwicklungen entlang von Verkehrsbändern

zu verhindern sind (vgl. auch § 24 Abs. 2 LEPro). Wenn folglich die Tauschflächen offenkundig

nicht als gleichwertig angesehen werden können, so muss festgestellt werden, dass die Planung

gegen Ziel B.III.1.24 LEP NRW verstößt. Da ein Rechtsverstoß gegen höherrangiges

Planungsrecht aber nicht im Rahmen der Abwägung überwunden werden kann, muss die

Darstellung eines ASB im Bereich Lendringsen-Bieberkamp unterbleiben.

Schließlich ist anzumerken, dass trotz des Flächentauschs noch ein erheblicher Flächenüberhang

im Bereich ASB für die Stadt Menden fortbesteht, welcher auch gegenwärtig nicht mehr in

erheblichem Umfang weiter abgebaut werden kann. 

Vor dem Hintergrund der sich darstellenden Sach- und Rechtslage kann deshalb nur empfohlen

werden, dass das Verfahren zur 6. Änderung des Regionalplans TA OB Bochum/Hagen

eingestellt werden sollte. 

Anlagen:

Anlage 1 - 4
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Anlage 1 
 

 

 

Stellungnahmen der Beteiligten, 

die Anregungen vorgebracht haben 

 



Arch itektenkammer 
Nordrhein-Westfalen 
KORPERSCHAF1 DES OFFENTLICHEN REC HTS 

Archltektenkammer Nordrheln-Westfalen .Postfach 190226· 40112Dusseldorf	 HAUPTGESC HAFTSFOHRER 

An die 6. Marz 2006 
Bezirksregierung Arnsberg 
Postfach 

59817 Arnsberg 

6. Anderung des Regionalplanes, Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereiche 
Bochum und Hagen in der Stadt Menden - ASB Bieberkamp; - Anderung von Allgemei
nem Freiraum- und Agrarbereich sowie Bereich fur den Schutz der Landschaft und land
schaftsorientierte Erholung (BSLE) in Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) und Ande
rung von ASB in Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich bzw. Waldbereich und BSLE 

Bezug:	 Ihr Schreiben vom 13. Dezember 2005 
Az.: 62.1.0-8.10-6 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dem oben genannten Schreiben, hier eingegangen am 20. Dezember 2005, bitten Sie um 
unsere Stellungnahme zu der geplanten GEP-Anderung bis zum 31. Marz 2006 . 

Zu der geplanten Anderung tragen wir Bedenken vor. Das dargestellte Konfliktpotenzial des <:P1Bebauungsplans stellt nach unserer Auffassung keine ausreichende BegrOndung fur die Um- _t0
wand lung dar. Aus den Obersandten AusfOhrungen wird die besondere Oualitat des Gebietes ( I 
fur hochwertiges Wohnen nicht ersichtlich. Es ist auch nicht erkennbar, welche besonderen 
VorzOge der Standort gegenOber den in der strategischen Umweltvertraqlichkeitsprufunq unter
suchten Alternativen bietet. Die mangelnde lnteqrationsfahiqkeit in die vorhandenen Siedlungs
strukturen stellt einen deutlichen Nachteil dar. 

n daher an , . ge lante Anderung d gio alp an s zu verzichten. 

f 

L:\GEP\Steliungnahmen AKNW\Arnsberg\Arnsberg6-060131 .doc 
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STADT " ARNSBERG 

Der BOrgermeister 
Verwaltungssitz: Rathaus 

59759 Arnsberg. Rathausplatz 1, Tel. (02932) 2010 Stadl Arnsberg Posttac h 2340 59753 Arnsberg 

Bezirksregierung Arnsberg UmweltbOro 
Rathausplatz 1,59759 Arnsberg 

Seibertzstrosse 1 
Ihr Ansprechpartner: Dr. Gotthard Scheja 

59821 Arnsberg Zimmer: 502 ~~----8ezjrksregierung Telefon: 02932 / 201-1632 
Telefax: 02932 / 201-1817 

cing. 07. MRZ 2006, E-Mail: g.scheja@arnsberg.de 

! Arnsbe~
 Aktenzeichen: 

Arnsberg, 02.03.2006 
;/ JI] 0 C 

6. Anderung des Regionalplanes Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereiche Bochum 
und Hagen in der Stadt Menden (ASP Bieberkamp) 

Stellungnahme der Stadt Arnsberg 

Die Stadt Arnsberg sieht die .Anderung des Regionalplans Oberbereiche Bochum und Hagen fOr 
den Abschnitt Menden (Lendringsen) mit groBer Besorgnis und spricht sich gegen die .Anderung in 
der beantragten Form aus. 

Die GroBenordnung der Neuausweisung (180 Wohneinheiten/450 Einwohner) geht Ober den Eigen
bedarf von wchnbouflochen fOr Lendringsen, als Ortsteil am Rande des Stadtgebietes von Men
den, deutlich hinaus. Bei einer dichteren Bebauung, wie derzeit geplant, wird die Situation noch 
offenkundiger. Von daher sind negative Auswirkungen auf die Stadtentwicklung von Arnsberg und 
hier insbesondere des Stadtbezirkes Holzen nicht auszuschlieBen. 

Aus der Bedarfsanalyse in der BegrOndung ist nicht ersichtlich, ob neuere Erkenntnisse des demo
graphischen Wandels und hier vor allem der ruckloufiqen Bevolkerunqszohlen. in die Uberlegungen 
der Stadt Menden eingeflossen sind. Aus der Vorgeschichte dieses .Anderungsverfahrens ist zu ent
nehmen. doss es schon seit vielen Jahren Wunsch der Stadt !'Aenden ist. in dieser exponierten Lege 
Wohnbebauung auszuweisen. Eine aktuelle Bedarfsanalyse ist daraus nicht abzuleiten. 

Aufgrund der Problematik die der demographische Wandel insbesondere im kmdlichen Raum mit 
sich bringt, ist hier der Konkurrenzdruck um stabile Einwohnerzahlen zwischen benachbarten Kom
munen besonders hoch. Die geplante Ausweisung von wohnboutlcchen an Stadtgebietsgrenzen, 
Ober den Eigenbedarf des Dorfes hinaus, losst fOr die angrenzende Nachbargemeinde, wie oben 
beschrieben, Probleme fOr die eigene Entwicklung und Auslostung von Infrostruktur- und Versor
gungseinrichtungen erwarten. Hier ist es wOnschenswert, wenn im Vorgriff auf § 2 Abs. 2 BauGB, die 
Obergeordnete Plonunqsbehorde diese Konflikte im Sinne eines Erhalts von Freiraum und Minderung 
der Konfliktsituation minimiert. 

Die geplante .Anderungsflache liegt im Biebertal. 1m Umweltbericht finden sich keinerlei Hinweise 
auf ein moqliches Uberschwemmungsgebiet bzw. Retentionsraum des Flusses. Aufgrund der Topo
graphie und des Einzugsgebietes sind Hochwasserereignisse, insbesondere bei Starkregenereignis
sen, nicht auszuschlieBen. 

In den Darstellungen wird eine durchschnittliche Siedlungsdichte von 15 Wohneinheiten/ha ange
geben, welche nicht dem Ziel Bill 1.25 LEP NRW entspricht. Es wird jedoch dargestellt, doss diese 

Sprechzelten: Mo. - Fr. 8.00-12.00 Uhr. Di. + Do. 14.00-16.00 Uhr ~a 
Bankverbindung: Konto-Nr. 26, Bankteitzahl 466 50005, Sparkasse Arnsberg-Sundern rr-.J' 
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geringe Siedlungsdichte diesem Ziel nicht widerspricht. wenn an anderer Stelle eine Kompensation 
durch entsprechende tlochensporende und kompakte Siedlungen erfolgt. Diese Kompensation ist 
nicht dargestellt. 

Aufgrund der AusfOhrungen in der BegrOndung zur Anderung des Regionalplanes kann durchaus 
ouch der Schluss auf eine Unvertrcqlichkeit dieser Anderung no he Iiegen. Die Tatsache, doss ein 
landschaftlich und 6kologisch hochwertiger Raum anderweitig, in groBem Umfang in Anspruch ge
nommen werden 5011, doss die Planung eine linienhafte bauliche Entwicklung darstellt und sied
lungsstrukturell nicht integriert lst. hat in den Verfahren der Vergangenheit entsprechenden Nieder
schlag gefunden. Diese planungsrelevanten Punkte haben jedoch zwischenzei"tlich keine Anderung 
erfahren. 

1m Auftrag 

Thomos Vielhaber
 
Fachbereichsleiter
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DER BURGERMEISTER STADT 
MENDEN 

SAUERLAND 
Stadtverwaltung • Postfach 28 52 . 58688 Menden (Sauerland) 

Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 62 
Herrn Joeres 
Postfach 
59817 Arnsberg 

Fachbere ich: 

Ansprechpartner: 

~
 

Umwelt, Planen und Bauen 
Technischer Beigeordneter 
Herr Velte 
Neumarkt 5, Zimmer B 319 
02373/903-574 
02373/903-386 
w.velte@menden.de 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vorn "'-~ -7o'~~::.;..;;,;~ ()J. O l tJ 6 Datum 

62.1.0 - 8.10 - 6 vom 13.12.2005 02.03.2006t-- 4% 0 

6. Anderung des Regionalplans, Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereiche
 
Bochum und Hagen in der Stadt Menden - ASS Bieberkamp;
 
- Anderung von Allgemeinem Freiraum- und Agrarbereich sowie Bereich fUr den Schutz
 
der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (SSLE) in Allgemeinen Siedlungsbe

reich (ASB) und Anderung von ASB in Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich bzw.
 
Waldbereich und BSLE 

Stellungnahme der Stadt Menden im Beteiligungsverfahren nach § 14 (2) LPIG NRW 

Sehr geehrter Herr Joeres , 

seitens der Stadt Menden wird zur 6. Anderung des oben naher bezeichneten Regionalplans wie 
folgt Stellung genom men: 

Die Stadt Menden beabsichtigt, die mit dem rechtskraftiqen Bebauungsplan Nr. 15 der ehemali
gen Gemeinde Lendringsen verfolgte lielsetzung der Schaffung eines grol1flachigen Industrie
gebiets aufzugeben. Der nicht planqernafs erschlossene Geltungsbereich sOdlich der L 537 .Bie
berkamp" soli aufgehoben werden. Der nordlich der L 537 Oberplante Bereich soli auf der 
Grund lage des neu aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 167 .Bieberkarnp" mit folgender klar 
definierter lielsetzung entwickelt werden: 

Es wird eine vollstandlqe Umwandlung des bislang als Industriegebiet festgesetzten und teilwei
se industriell und gewerblich genutzten Planbereichs in Wohnbauflache angestrebt, genauer als 
allgemeines Wohngebiet. Innerhalb des Plangebiets berOcksichtigt werden dabei Moglichkeiten 
zur Renaturierung der Bieber, eine Verlegung des das Plangebiet querenden Bachlaufs MOns
termannsbach, notwendige Freiflachen als Puffer fOr das FFH-Gebiet und eine Sicherung der 
verkehrstechnischen Erschliefsunq Ober den Eilinger Kamp sowie ein Stichstral1ensystem, das 
okoloqisch wertvolle Strukturen innerhalb des Plangebiets erhalt. 

liel ist, ein hochwertiges, im lusammenhang bebautes Wohngebiet mit durchschnittlichen 
Grundstucksqrofsen von rund 750 m2 zu schaffen ; das entspricht ca. 120 Grundstocken mit ca. 
180 Wohneinheiten (WE). 

I~ 
---- .....j~ 
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Dabei 5011 eine insgesamt lockere Bebauung entstehen. Es wird angestrebt von SOdwesten nach 
Nordosten gestaffelt ein qualitatsvolles Spektrum von Einzel- und Doppelhausern sowie Haus
gruppen in offener Bauweise bis hin zur Oberwiegenden Einzelhausbebauung fur gror1z0gige, 
freistehende Wohnhauser mit Villencharakter zu schaffen. Die Zahl der Voligeschosse 5011 unter 
Beachtung der Klimafunktion und des Landschaftsbilds der Bebauung mit Oberwiegend einem 
und hochstens zwei Vollgeschossen begrenzt werden. Es ist beabsichtigt, die Stellung der Ge
baude festzuschreiben, um die bestehenden Kaltluftstrorne moqflchst ungehindert passieren zu 
lassen. Unvertraqliche Nutzungen, wie z.B. Tankstellen und sonstige nichtstorende Gewerbebe
triebe, die nach dem Baugebietskatalog fOr allgemeine Wohngebiete 0NA) zulassiq waren, sollen 
ausgeschlossen werden. Weiteres Ziel ist, den Grad der Versiegelung gegenOber dem aktuell 
existierenden Baurecht erheblich zu reduzieren . Naturraumliche Belange werden durch diese 
Mar1nahmen sowie durch die Verteilung der Oberbaubaren Grundstucksflachen z.B. im Abstand 
zu Gewassern oder erhaltenswerten Biotopstrukturen in hohem Mar1e berOcksichtigt. 

Mittels direkter Anbindung an das Obergeordnete Strar1ensystem mOssen bislang verkehrsarme 
Wohngebiete nicht mit zusatzlichen Durchgangsverkehren belastet werden. Damit wird dem Pla
nungsziel der Verkehrsvermeidung in ruhigen Wohnquartieren in hohem Mar1 entsprochen. 

Weiteres Planungsziel ist es, auf Grund der Eigentumsverhaltnisse im Plangebiet, Betriebsange
horiqen eines mittelstandischen Betriebs firmeneigene Grundstocke anzubieten und damit einen 
Beitrag zu leisten, den Mittelstand zu binden und den Standort Menden zu starken. Bislang 
konnte diese Moglichkeit, bezogen auf das gesamte Stadtgebiet, nur fOr ein in Halingen ansassi
ges weltweit agierendes Unternehmen ebendort realisiert werden . 

Mit dieser Vorgehensweise lasst sich der bestehende stadtebaulicbe Missstand autlosen, der in 
zweierlei Hinsicht besteht. 

Zum einen faktisch: Die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben elnschllefslich be
triebsbezogenen Wohngebauden erfolgte bislang nur im sOd-westlichen Bereich des Plange
biets. Die vorhandene Bebauung verlauft sowohl nordlich als auch sOdlich entlang der Strafse 
Eilinger Kamp und stellt eine Streusiedlung mit Gemengelagencharakter dar. Insbesondere von 
dem vorhandenen Industriebetrieb im Eilinger Kamp gehen nennenswerte Emissionen aus 
(Larm, Lagerung und Verarbeitung von Materialien mit boden- und wasserqefahrdenden Stoffen). 
DarOber hinaus befindet sich am nordllchen Rand des Plangebiets eine Ansammlung aus alten 
kleinen Geboften, Betrieben, Wohnhausern und einem Vereinsheim des ortlichen SchOtzenver
eins. Hierbei handelt es sich um eine organisch gewachsene landliche Siedlung deren deutlich 
unterbrochene strar1enbegleitende Bebauung entlang der LOrbker Strafse als Streusiedlung cha
rakterisiert werden kann . 

Zum anderen planungsrechtlich: Die GOltigkeit des Bebauungsplans Nr. 15 steht spatestens seit 
den rechtskraftiqen Urteilen des Verwaltungsgerichts Arnsberg vom 09.12.03 - 4 K 1683/03 und 
1682/03 - autser jedem Zweifel. Scheitert die angestrebte Anderung des Regionalplans in Rich
tung ASB und in Folqe dessen auch der Bebauungsplan Nr. 167 .Bieberkarnp", bleibt zu erwar
ten, dass die durch den Bebauungsplan Nr. 15 vermittelten Baurechte ausgenutzt werden. Pla
nungsrechtlicher Aufsenbereich kann dort hingegen nur im Faile einer Planaufhebung entstehen, 
die allerdings nicht ohne Entschadiqunqsanspruche denkbar ware. Es erscheint zudem hochst 
fraglich , ob eine solche Planaufhebung vor dem Planungserfordernis des § 1 Abs. 3 BauGB 50

wie vor dem Hintergrund der schotzenswerten Eigentumsrechte, gerade in Bezug auf die ausge
Obten Nutzungen, rechtmatsiq umgesetzt werden konnte. 

Vor diesem Hintergrund begrOr1t die Stadt Menden die Aufstellung des Erarbeitungsbeschlusses 
fOr die 6. Anderung des Regionalplans. In diesem Zusammenhang wird angeregt: 

J.	 Der Bereich .Lurbke" bedarf einer stadtebaulichen Neuordnung und Sicherung auf 
der Grundlage einer ASB-Darstellung. Die als Industriegebiet festgesetzte Streusied
lung ist durch die .Liirbker StraBe" erschlossen. Der Verzicht auf eine ASB
Darstellung auf Regionalplanebene negiert die damit verbundene Problernlosunq des 
oben eingehend beschriebenen stadtebaulichen Missstands. 
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Der im Sinne des LEP NRW - C.I.2.3 verankerte Grundsatz der Raumordnung besagt, 
dass vor der Inanspruchnahme von Flachen im AuBenbereich vorhandene Wohn
standorte arrondiert werden sollen; damit soli eine siedlungsstrukturell integrierte 
Entwicklung bewirkt werden. Bei der Entwicklung des Biebertals handelt es sich urn 
einen Sonderfall. 1m Zuge einer expansiven Siedlungsentwicklung werden statt der 
Inanspruchnahme einer bislang von jeglicher Bebauung freien Hache fUr Siedlungs
zwecke unterschiedliche Missstande autqelost. Die geplante Siedlungsentwicklung er
folgt bandartig zwischen der Bieber und der LandesstraBe L 537 und dient dazu, einen 
teilweise besiedelten Raum stadtebaulich und siedlungsstrukturell neu zu ordnen. 
Zum Einen kann bei konsequenter Verfolgung des hier benannten Planungsziels keine 
Verfestigung des planungsrechtlich auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 15 
zulasslqen Industrie- und Gewerbegebiets entstehen. Zum Anderen werden vorhan
dene Streubebauungen in Form einer Gemengelage entlang des Eilinger Kamp sowie 
eine IUckenhafte Wohnbebauung entlang der LUrbker StraBe in einen geordneten 
siedlungsstrukturellen Zusammenhang gebracht. Aufgrund dieser raumllchen Vorga
ben bedeutet die bandartige Siedlungsentwicklung in diesem Bereich gleichsam ein 
Nachvollziehen und eine Verbesserung bestehender Strukturen. 

Der Vollstiindigkeit halber verweist die Stadt Menden auf die der Bezirksregierung mit 
Schreiben vom 31.08.2005 zur Einleitung des Konsultationsverfahrens gemaB §§ 7 (5) 
und 9 Raumordnungsgesetz sowie Artikel 5 (4) LV.m. Artikel 6 (3) der Richtlinie 
2001l42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates v. 27.06.2001 und § 15 (3) 
Landesplanungsgesetz NRW LV.m. § 2 (1) Plan-VQ vorliegende Dokumentation zur 
Strategischen UmweltprUfung (SUP) im Bereich .Biebertal" vom August 2005 (vgl. S. 
3 -7). 

Erqanzend dazu wird seitens der Stadt Menden darauf hingewiesen: 

Stadtebauliche und siedlungsstrukturelle Missstande werden im Ergebnis mittels gezielter 
Feinsteuerung im Rahmen der Bauleitplanung beseitigt, die umweltrelevanten Belange werden 
erstmalig in ihrer ganzen Spannbreite und entsprechend ihrer Wertigkeit berOcksichtigt. Bei
spielsweise folgende Steuerungsmbglichkeiten kommen in Frage: 

•	 Einhaltung von ausreichenden Abstanden auf schutzwOrdige Bereiche (FFH-Gebiet Bieber, 
MOnstermannsbach, vorhandene Biotopstrukturen, etc.) 

•	 Festsetzung emissionsarmer Nutzung durch allgemeines Wohngebiet 
•	 Begrenzung der Hbhenentwicklung auf Oberwiegend 1 bzw. maximal 2 Vollgeschosse 
•	 niedriger Versiegelungsgrad 
•	 konkrete Bestimmung der Lage der Baukbrper, um KaltluftabflOsse nicht zu behindern 
•	 Renaturierung von Bieber und MOnstermannsbach als Entwicklungs- und Ausqleichsrnafs

nahme 

Ausschliefslich auf der Grundlage des neu aufzustellenden BP Nr. 167 .Bieberkarnp" sieht die 
Stadt Menden sich in der Lage, nicht nur die kOnftige Siedlungsentwicklung stadtebaulich sinnvoll 
geordnet zu steuern , sondern begleitend dazu mittels der o.g. Mar1gaben die naturraurnliche Si
tuation deutlich zu verbessern. 

Der Aufforderung der Bezirksregierung Foige leistend hat die Stadt Menden mit Schreiben vom 
31 .08.2005 und vom 19.10.2005 zwei verschiedene Ansatze der AlternativenprOfung vorgelegt. 

A)	 Unter Punkt 6 .Alternativenprufunq" der Dokumentation zur Strategischen UmweltprOfung 
(SUP) im Bereich .Blebertal" vom August 2005 wird dargelegt, dass die Mbglichkeiten bezOg
Iich verfOgbarer Flachen zur Innenentwicklung im Stadtgebiet vollstandiq ausgeschbpft sind. 
DarOber hinaus wird dart auf den S. 33 - 37 ausfOhrlich erlautert, dass die mit dem Bebau
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ungsplan Nr. 167 .Bieberkarnp" verfolgte Zielsetzung auf keiner der betrachteten Flachen zu 
realisieren ist. Sarntllche untersuchten Flachen befinden sich innerhalb des im Zusammen
hang bebauten Stadtgebiets bzw. an den rnoqlicherwelse weiter zu entwickelnden Siedlungs
randern. 

B)	 Mit dem Nachtrag zur SUP-Dokumentation der Stadt Menden bezuqlich der Alternatlvenpru
fung vom 19.10 .2005 wurde aufgrund der gemeinsamen Besprechung am 11.10.2005 eine 
methodische Erqanzunq vorgenommen, indem zusatzlich zu den bisherigen maglichen 
Siedlungsentwicklungsflachen fur Wohnzwecke nunmehr die im aktuellen Regionalplan ver
bindlich dargestellten Freiraumbereiche auf eine rnoqliche Umsetzung der im Bereich des 
Biebertals verfolgten Zielsetzung untersucht wurde. Die dlesbezuqlichen Freiraumbereiche, 
narnlich a) Waldflachen, die an das Siedlungsgebiet angrenzen; b) kleinere Dorfer, verein
zelte Ansatze mit landllcher Siedlungsstruktur und Freiraumbereiche ohne Siedlungsansatze; 
c) bereits im FNP-Verfahren befindliche Ruckqabeflachen zwecks Abbau eines Oberhangs 
an ASB-Flachen auf regionalplanerischer Ebene und d) unmittelbar an vorhandene Sied
lungsbereiche angrenzende Freiraumbereiche wurden daraufhin eingehend analysiert und im 
Ergebnis dargestellt. 

Auf S. 7 der BegrOndung zum Erarbeitungsbeschluss heif1t es unter .Anforderunqen an die AI
ternativstandorte" im letzten Absatz: "Die Alternativftachen mOssen eine Graf1e aufweisen, die 
die Entwicklung eines eigenstandigen kleinen Quartiers ermoqlichen. DafUr ist eine ASB-Graf1e 
von mindestens der Halfte der Flache des ASB Bieberkamp erforderlich. Die Alternativtlache 
muss siedlungsraumlich fur die Nutzung als hochwertiges Quartier geeignet sein, wodurch 
schlecht erschlossene Flachen, stark immissionsbelastete Flachen etc. ausscheiden." 

Die ASB-Flache Bieberkamp umfasst eine Flache von 12 ha; die Nettowohnbauflache betraqt rd. 
9 ha. Aus diesen Vorgaben lasst sich als naheliegendster Parameter die Mindestgraf1e der in 
Frage kommenden Alternativflachen ableiten. Aufgrund der genannten Anforderungen ist also 
eine ASB-Mindestgraf1e von mindestens 6 ha maf1geblich. 

1m Rahmen der Erganzung der AlternativenprOfung wird auf S. 10 f. im Nachtrag zur SUP
Dokumentation der Stadt Menden zur Flache .Sudlich der Bahnhofstrafse in Bosperde" seitens 
der Stadt Menden klar festgestellt: 

1m Norden verlauft die .Bahnhofstrafse in Bosperde" mit der straf1enbegleitenden Bebauung in 
Form von Hauptschule, Jugendtreff und SchOtzenhalle . Nordostlich existiert ein intakter landwirt
schaftlicher Betrieb. 1m ostlichen Bereich befindet sich der tiefe Siepeneinschnitt des ROthers 
Bach. SOdlich grenzt der Friedhof und die Wohnbebauung entlang der Pfarrer-Wiggen-Straf1e 
an. Westlich befindet sich entlang der Heidestralse teilweise ebenfalls Wohnbebauung. Die Fla
che wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Ein Grofsteil der Hache ist aufgrund der ausqepraqten 
Reliefenergie im schOtzenswerten Bereich des ROthers Bach nicht Oberbaubar. Nordlich des 
Friedhofs besteht die einzige Maglichkeit zur Friedhofserweiterung. Die nordlich angrenzende 
Bebauung stellt eine immissionsseitige Vorbelastung dar; hier waren aktive l.arrnschutzrnals
nahmen erforderlich. Die fur Siedlungszwecke zur VerfOgung stehende Restflache weist eine 
Graf1e von rd. 4 ha auf. Hierzu ist anzumerken, dass es sich dabei um die Nettobauflache han
delt; Erschlief1ungs-, Ausgleichs- und Abstandsflachen aus immissionsschutzrechtlichen GrOn
den sind davon bereits uberschlaqiq abgezogen, so dass die verbleibende entwicklunqsfahlqe 
Flache damit gemeint ist. 

Damit ist diese Flache sowohl aufgrund der immissionsseitigen Vorbelastung durch den landwirt
schaftlichen Betrieb (vor allem Geruchsbelastigungen) bzw. die genannten l.armquellen als auch 
aufgrund der geringen Grofsenordnunq fur die Umsetzung des stadtlschen Planungsziels 
"Schaffung eines hochwertigen allgemeinen Wohngebiets mit durchschnittlich 750 m2 grof1en 
Grundstocken", das mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 167 verfolqt wird , nicht geeig 
net. Das bedeutet allerdings auch, dass die Flache sehr wahl fur eine Wohnbebauung beispiels
weise im Rahmen einer Mischgebietsfestsetzung geeignet ist. 
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Dlesbezuqllch fordert die Stadt Menden: 

II.	 Die FUiche "Sudlich der BahnhofstraBe in Bosperde" scheidet im Rahmen der Alterna
tlvenprufunq als machbare Alternative aus. Fur die Umsetzung des mit dem Bebau
ungsplan Nr. 167 .Bleberkemp" verfolgten Planungsziels zur Schaffung eines hoch
wertigen zusamrnenhanqenden eigenstandigen Wohnquartiers ist die Flache immissi
ons- und groBenbedingt nicht geeignet. 

Die Flache "Sudlich der BahnhofstraBe in Bosperde" soli - entgegen dem Erarbei
tungsbeschluss - nicht als ASB aufgegeben werden, da sie eine potentielle Nachver
dichtunqsflache fur den Siedlungsschwerpunkt Bosperde und vor allem keine nach 
auBen gerichtete Siedlungsinanspruchnahme darstellt. Die Behauptung, dass aus 
stadtischer Sicht die Hache fur eine Wohnsiedlungsnutzung ungeeignet sei (vgl. S. 6 
- "Tauschflachen im Regionalplan" der Begrundung zum Erarbeitungsbeschluss), ist 
unrichtig. Hier fehlt es an einer differenzierenden Betrachtungsweise wonach unter 
qualitativ unterschiedlichen Entwicklungszielen im Vergleich zur angestrebten Sied
lungsentwicklung im Bereich "Bieberkamp" eine Wohnbebauung beispielsweise im 
Rahmen einer Mischgebietsfestsetzung sehr wohl geeignet ist. Deshalb ist im Z~ge 

der 6. Regionalplananderung auf eine Darstellung der Flache "Sudlich der Bahnhof
straBe in Bosperde" als Allgemeiner Freiraum und Agrarbereich zu verzichten. 

Darilber hinaus wird auf Foigendes hingewiesen: 

III.	 Die Darstellung der Bereiche 

• "Auf der Heese/Haddenrott" in HUingsen 
• "Nordlich Adolf-Kolping-Schule" in HUingsen 
• "Stucken" in Platte Heide 
• "Forsthaus Lahr" in Lahrfeld und 
• "Nordlich Vogelrute/Bornchen" in Schwitten 

als Tauschflache und deren kunftige Darstellung als Freiraum und Agrarbereich bzw. 
Waldbereich und BSLE wird aus Sicht der Stadt Menden bestatlqt, 

IV.	 Die Stadt Menden geht davon aus, dass samtllche Informationen der bislang erarbei
teten Unterlagen (Schreiben der Stadt Menden vom 31.08.2005 und vom 19.10.2005 
einschlieBlich Anlagen) im Sinne einer formllchen Einstellung in die Abwagung des 
laufenden Verfahrens Berucksichtigung finden. 

1m Rahmen der Betrachtung der AlternativenprOfung wird auf S. 9 der BegrOndung zum Erarbei
tungsbeschluss fur den Bereich .stucken" in Platte Heide der Nachweis gefordert, dass die vor
handene autsere Erschliel1ung nicht ausreichend sei. 

Der erforderliche Nachweis lautet: 

V.	 Die potenzielle Bauflache erzeugt bei der zu erwartenden Zahl von 500 Einwohnern 
ein Verkehrsaufkommen von rd. 1050 Kfz-Fahrten am Tag (BOSSERHOFF/HERTING: 
Leitfaden zur Abschatzunq des Verkehrsaufkommens aus Vorhaben der Bauleitpla
nung, Wiesbaden 1998). 

Die Flache ist uber die Hermann-Lons-Stralse bzw. uber den StraBenzug Spessartstra
Be - Berliner StraBe - In den Liethen an das uberqeordnete StraBennetz angebunden. 
In Anbetracht der Lage des Plangebietes in der Stadt Menden sowie der Verteilung po
tenzieller Fahrtziele, kann grob von einer gleichmaBigen Aufteilung der erzeugten 
Verkehre - also jeweils etwas mehr als 500 FahrtenlTag - auf die beiden Anbindungen 
ausgegangen werden. 
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Verkehrszahlungen, die im Rahmen der Bearbeitung des gemeinsamen Verkehrsent
wicklungsplans Hemer - Menden - lserlohn im Jahr 2001 durchgefUhrt wurden, erga
ben fUr die Hermann-Lons-Strafle ein tagliches Aufkommen von rd. 6.100 Kfz. Addiert 
man zu den 500 Fahrten des Plangebietes noch die allgemeine Verkehrsmengenzu
nahme, so wurde sich die Belastung schon in wenigen Jahren oberhalb von 7.000 
KfzITag bewegen (entspricht einer Spitzenstundenbelastung von ca. 700 Kfz). Dieses 
ist angesichts sowohl der Funktion, des Querschnitts und des Umfeldes der Her- __ 
mann-Lons-Straue als auch der Integration in eine Tempo 30-Zone als unvertraqlich 11 j;? 
einzustufen. Die Empfehlungen fUr die Anlage von ErschlieBungsstraBen (EAE 85/95) ~ 
nennen als Einsatzgrenze eines vergleichbaren StraBenraums einen Wert von maxi
mal 500 Kfzlh. 

Daruber hinaus ist als weiterer Problempunkt der auBeren ErschlieBung die Anbin
dung der Hermann-Lons-StraBe an den Brauker Weg hervorzuheben. Bereits die heu
tigen Belastungen fUhren zu den Spitzenzeiten des Verkehrs zu erheblichen Ruck
stau-Erscheinungen. Eine deutliche Erhohung des Zuflusses aus der Hermann-Lens
StraBe fUhrt daher - insbesondere durch die besondere Situation zweier dicht beiein
ander Iiegender signalisierter Knotenpunkte - zu einer massiven Verecharfunq der 
Probleme. 

1m Kapitel 5 des Umweltberichts wird im Rahmen der Status-Quo-Prognose (Voraussichtliche 
Entwicklung bei NichtdurchfOhrung der Regionalplanung) unterschieden zwischen der Entwick
lung der Flache .Biebertal" gemal1 Darstellung des Regionalplanes und der Entwicklung gemal1 
den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans Nr. 15. Diese Unterscheidung wird jedoch 
im nachsten Kapitel 6, in dem die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Ande
rungsverfahrens dargelegt werden, nicht fortgefOhrt. 

Die Stadt Menden regt unter dem Gesichtspunkt der betrachteten Umweltauswirkungen 
Folgendes an: 

VI.	 Es wird darauf hingewiesen, dass auch die eindeutig positiven Auswirkungen der Re
gionalplananderung, die eine erheblich intensivere Nutzung der Flache und die dam it ____ 
verbundenen erheblich negativeren Auswirkungen auf samtllche Umweltschutzguter 0!J 
verhindern (siehe auch Dokumentation zur Strategischen Umweltprufunq (SUP) im ~ ~I ,{ 

Bereich "Biebertal" der Stadt Menden), Entscheidungs- und Abwagungsrelevanz ha
ben. Dementsprechend ist die in Kapitel 5 begonnene Systematik in Kapitel 6 des 
Umweltberichts konsequenterweise beizubehalten und zu erqanzen, 

Bei den positiv wertenden und wirkenden Beschreibungen des Landschaftsraums 
(bzw. Landschaftsbilds) sowie der Erholungsfunktion fehlen Hinweise auf die nicht 
unerhebliche Vorbelastung durch einen von Abfallhalden und -containern umgebenen 
Industriebetrieb neben einem weiteren Gewerbebetrieb mit t.aqerflachen und weiteren 
bebauten Grundstucken. Wie in der Dokumentation zur Strategischen UmweltprUfung 
(SUP) im Bereich "Biebertal" der Stadt Menden dargelegt, sind bereits 10 bis 15 % der 
Flachen im Biebertal versiegelt. 

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die Naherholungssuchenden ins Umland 
ausweichen werden, da mit Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 167 "Bieberkamp" 
die Bieberpromenade nicht nur erhalten, sondern der Ausblick auf den Bieberbach 
und den dahinter Iiegenden Auenbereich durch dessen geplante Renaturierung attrak
tiver entwickelt wird. 

VII.	 1m Kapitel 9 "Alternativenprufung und Begrundung der Wahl der Alternative" wird aUff!j"""'" 
S. 9 unter dem Punkt "Alternativen - Zusammenfassung" die Aussage getroffen, dass /1"1.1. 
"bei der lnanspruchnahme einer der vier Alternativen voraussichtlich geringere Um- ;/~ 
weltauswirkungen zu erwarten waren als bei der Flache Bieberkamp". Das kann uber
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schUigig betrachtet fur die Flache am "Stucken" nicht gelten. Unter dem Aspekt uber
durchschnittlich wertvoller Biotope steht am "Stucken" die 8.400 m2 groBe Wiese mit 
altern Obstbestand, die vermutlich bebaut werden musste, der schlecht uberbaubaren 
und entsprechend zu erhaltenden 4.600 m2 groBen Boschunq mit Geholzen am "Bie
berkamp" gegenuber. Am "Stucken" wurden mehr als 4 ha Grtlnland bebaut, am 
"Bieberkamp" hingegen knapp 1 ha. Die vorzufindenden Nutzungsstrukturen entspre
chen am "Stucken" typischen landwirtschaftlichen Elementen - traditionelle inbegrif 
fen, am "Bieberkamp" bestehen unter dem Aspekt "freie Landschaft" einige Fremd
nutzungen bzw. -korper. 

Mit freundlichen GrO~en 

In Vertretung 

(Velte)
 
Technischer Beigeordneter
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Geplante 6. GEP-Anderung des Regionalplans, Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen im 
3ereich der Stadt Menden - Biebertal 

Sehr geehrter Herr Steinbicker, 

anlassllch unseres Telefonats am 21. Marz 2006 baten Sie darum zu prufen, inwieweit das Argument der 
Stadt Menden zur Nichtverfuqbarkelt der Flache .Marienkapelle Lahr" ggf. durch Ausschussprotokolle, 
Aktenvermerke oder ahnllches bestatiqt werden konne, damit diese Aussage im weiteren Verfahren 
entsprechend belastbar sei. 

rrn Ergebnis dieser Recherche fOge ich einen aktuellen Vermerk des Abteilungsleiters der Abt. Planung 
und Bauordnung bei, der die im Rahmen des Regionalplan-Anderungsverfahrens getroffene Aussage der 
Stadt Menden belegt. Das frOhzeitige Beteiligungsverfahrenzur 26. Anderunq des Flachennutzunqsplans 
der Stadt Menden erfolgte in der Zeit vom 13.03. bis 07.04.2006. Deshalb konnte ich Ihnen in dieser 
Angelegenheit auch keine frO here Nachricht zukommen lassen. 

hAit freundlichen GrOBen 
im Auftrag 

t 
Anlage: Vermerk vorn 10.04.2006 

i<onten der Sladtkasse Menden 
Sparkasse Menden (44750065) 16063 
Poslb ank Dortmund (440 100 46) 228·462 und bei allen anderen Mendener Kreditinstituten 
Internet : http://www.menden.de 
Sprechzeiten der Sladtverwaltung: montags his freitags von 8.15 bis 12.30 Uhr. 

Donnerslags zusatzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr Vermittlung: 02373/903-0 
'.i eferanschrtft : Neumal1<t 5, 58706 Menden 

Steuer-Nr. 328/586210085, ID-Nr: DE125575410 
Anschreiben BZR Arnsberg 10-04-06 Nichtverfugbarkeit Marienkapelle Lahr.doc 

http:http://www.menden.de


/ 
Eugen Oelert 

Umwelt, Planen und Bauen Zimmer C 334, Tel. 903-609 
Planung und Bauordnung 

erstellt am: 10.04.2006 

Vermerk
 

Nichtverfiigbarkeit der Flachen der Marienkapelle Lahr 

Seit der 2. Halfte der 1970er Jahre bemOhte sich die Stadt Menden um den Erwerb der Flache im Bereich 
der Marienkapelle Lahr. UrsprGnglich solite das oelande in Erbpacht abgegeben werden , spater wollte der 
EigentGmer dann zu einem so hohen Preis verkaufen, dass weqen des Grunderwerbs und den absehbaren 
Erschliel1ungskosten autqrund der hohen Reliefenergie des Gelandes eine Umsetzung des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplans nicht absehbar war bzw. unrnoqlich erschien . Mitte der 80er Jahre wurde dar
auf hin die Bearbeitung des Bebauungsplans eingestellt. 

1m Zuge des frGhzeitigen Beteiligungsverfahrens zur 26. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt 
Menden zwecks RGcknahme von Wohnbauflache im Rahmen der Neuaufstellung des Gebietsentwicklungs- e!5J1i{
plans, die u.a. auch den Bereich Marienkapelle Lahr betrifft, erhielt die Stadt Menden keine Anregung sei
tens des EigentGmers der Flache. Damit sieht sich die Stadt in ihrer Aussage der NichtverfGgbarkeit der 
Flache bestatlqt. 

,/ . 
.' I I /', /l 

/ /~ fl /.://- , 
Oelert 
Abteilungsleiter 

I 

M:\FB6\62\62.1\B-Plane und Satzungen\167 Bieberkamp\GEP.AnderunglArgumentation\NichtverfOgbarkeit Flache Marienkapelle 
Lahr.doc 
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6. Anderung des Regionalplanes, Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Ober
bereiche Bochum und Hagen in der Stadt Menden - ASS Bieberkamp; 
- Anderung von Allgemeinem Freiraum- und Agrarbereich sowie Bereich fUr den 
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) in Allgemeinen 
Siedlungsbereich (ASB) und Anderung von ASB in Allgemeinen Freiraum- und Agrar
bereich bzw. Waldbereich und BSLE 
Ihr Schreiben vom 13. Dezember 2005, Zeichen 62.1.0-8.10-6 

Sehr geehrte Damen und Herren ,
 

zur o. g. 6. Anderung des Regionalplans bitte ich folgende Anmerkungen zu beachten (An


sprechpartner ist Herr Steudte -Gaudich , Tel. 897-523):
 

Wie in dem Umweltbericht richtig festgestellt wird, liegen auf ca. 80 % des gep lanten Sied


lungsbereiches Bieberkamp Boden vor, die wegen ihrer hohen naturlichen Fruchtbarkeit so


wie wegen ihrer Regelungs- und Pufferfunktion einen besonderen Schutzstatus haben.
 

Es handel t sich dabei um Auenboden mit mittleren Grundwasserstanoen zwischen 13 und
 

20 dm unter Flur, die jedoch stark schwan ken konnen (Grundwasserstufe : GS4).
 

Uber ihren Schutzs tatus in Bezug auf Fruchtbarkeit und Regelungs-/Pufferfunktion hinaus
 

stellen die zu den semiterrestrischen (grundwasserbeeinflussten) Boden zahlenden Auen


baden in Bezug auf ihr landschaftsokoloqisches und biotopvernetzendes Potenzial beson


ders wertvolle Standorte dar. Eine Oberbauung sollte daher unbedingt verm ieden werden,
- - - - - - -:.-~--

zumal ursprunqlich vorhandene Auenboden im Bereich des Stadtgebietes Menden bereits 

weitgehend zerstort oder den naturl ichen Kreislauten entzogen sind. 

Offenthche verkehrsrnutel: ab Hauptbahnho f mil Buslirue 057, Haltestelle De-Greiff-5I raBe innovativ :nrw 
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Damit sind die negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden bei der Planflache 

Bieberkamp im Vergleich zu den Alternativstandorten mit Abstand am schwer

wiegendsten . 

( d7j;) 
~ 

Bei der weiteren Abwaqunq der Alternativen ergeben sich hinsichtl ich schutzwurdiqer Boden 

Vorteile bei der Hache Stucken / Platte Heide. Zusatzliches wesentliches Abwaqunqskrite

rium ist eine rnoqlichst minimale Gro~e der Planflache. 

Mit freundlichen Orufsen 
1m Auftrag: 

(Grunhaqe) 
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Auskunft erteilt: 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom • .oee. ('2. l-r Datum 

62.1.0-8.10-6 13.12.2005 2. 'J.'v,) ~If at 30.03.2006 Ma 

6. Anderung Regionalplan, RB Arnsberg, TA Oberberiche Bochum und Hagen in 
der Stadt Menden - ASB Bieberkamp 

Hier: Stellungnahme der in NRW anerkannten l\Jaturschutzvereine 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

namens und in Vollmacht der anerkannten Naturschutzvereine LNU , NABU und BUND 
gebe ich im o.g. Verfahren folgende Stellungnahme ab: 

Die beantragte 6. Anderung des GEP im Bereich der Stadt Menden - Biebertal 
zur ASB-Darstellung wird seitens der Naturschutzverbande abgelehnt. 

Beqrundunq: 

1. Grundsatzllches 

Bereits zweimal wurde der von der Stadt Menden nunmehr zum dritten Mal initiierte 
Antrag auf Anderung des Regionalplanes mit dem Ziel der Darstellung eines 
Allgemeinen Siedlungsbereiches im Bieberbachtal vern Regionalrat und vorn 
zustandiqen Minister abgelehnt. Diese damaligen Ablehnungen erfolgten aus 
nachvollziehbaren Grunden. 

Es ist nicht erkennbar - auch nicht aufgrund aller bislang vorgelegten Unterlagen 
dass der erneute Antrag auf Darstellung eines neuen Wohnsiedlungsbereichs Aussicht 
auf Erfolg hat, denn an den Grunden , die zu der bisherigen Ablehnung durch den 
Regionalrat sowie den zustandiqen Minister gefOhrt haben , hat sich bis heute nichts 
qeandert. 

Wir sind erreichbar:	 Mo. - Fr. : 9:00 - 12:30 Uhr 
Mo. - Do. : 13:30 - 15:30 Uhr 
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Vielmehr haben sich die Randbedingungen so weiterentwickelt, dass die geplante 
Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs unmittelbar in der Aue des 
Bieberbaches bzw. in unmittelbarer Nahe des FFH-Gebietes .Luerwald und 
Bieberbach" weiterhin zu versagen sein wird. 

Sarntliche Bedenken und BegrOndungen diese ASB-Ausweisung im Biebertal nicht 
zuzulassen, sind der Bezirksregierung hinreichend bekannt. Ich verweise in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf die von den Naturschutzverbanden im Verfahren zur 
2. Anderung des GEP vorgetragenen Bedenken (Ihr Zeichen: 62.1.0-8.10-2-02, 
Stellungnahme NV vom 19.03.2003). DarOber hinaus haben weitere Beteiligte im 
damaligen Verfahren Bedenken qeaufsert (siehe u.a. Stellungnahme der LOBF vom 
10.1.2003). 

Aktuell hat die Stadt Arnsberg in der Beschlussvorlage, Drucksache 7/2006/13/4.2, 
schwerwiegende Bedenken qeaufsert , da sie neben Beeintrachtigungen von Natur und 
Landschaft auch negative Auswirkungen auf die Wohnungsmarktsituation im Raum 
Arnsberg befUrchtet. 

Dass sich die aktuelle Situation in keinster Weise zugunsten einer ASB- bzw. 
Wohnsiedlungsdarstellung im Biebertal verbessert hat, ist schon allein anhand der von 
der Stadt Arnsberg geauBerten Bedenken ersichtlich (siehe Beschlussvorlage der Stadt 
Arnsberg,). Insbesondere der neue Siedlungsansatz, die Beeintrachtigungen des FFH
Gebietes, die Eingriffe in den Wasserhaushalt sowie der nicht nachgewiesene Bedarf 
sind kritisch zu sehen. 

Die Stellungnahrne der Naturschutzverbande vorn 19.03.2003 rnache ich irn 
vorliegenden Verfahren zur 6. Anderung des GEP geltend (siehe Anlage). 

1m nachfolgenden erqanze und aktualisiere ich die bisherigen von den anerkannten 
Naturschutzverbanden vorgetragenen Bedenken. 

2. Bedarf ist nicht nachgewiesen 

Nach Auffassung der anerkannten Naturschutzvereine kann ein Bedarf an zusatzlichen 
Wohnsiedlungsbereichen in Menden-Lendringsen nicht nachgewiesen werden. Schon 
allein die Tatsache, dass die Stadt Menden von der Bezirksregierung Arnsberg sowie 
vom Regionalrat die Auflage bekommen hat, Wohnbauflachen zurOckzunehmen, um 
uberhaupt das GEP-Anderungsverfahren einzuleiten, zeigt, dass eine uber den 
bisherigen ASB-Darstellungen bzw. im FI\JP dargestellten Wohnbauflachen 
hinausgehender Bedarf nicht gegeben ist. 

Die aktuellen Zahlen der Bevolkerungsentwicklung zeigen jedenfalls nicht einen 
derartigen Bedarf in Menden auf. Vielmehr ist sogar von einem leicht rucklaufiqen Trend 
auszugehen. Wenn uberhaupt ein Bedarf bestehen sollte, der uber die bisherigen ASB
Darstellungen im Regionalplan hinausgeht, was allerdings von den NV bestritten wird, 
stehen ausreichende Flachen sowohl hinsichtlich der Ouantitat also auch der Oualitat 
zur VerfOgung. Hierzu konnten vorbehaltlich einer okoloqischen Detail-Uberprufunq 
sowohl die zum Tausch gegen den Bereich Biebertal vorgesehenen Flachen, als auch 
die Alternativflachen (z.T. sind die Flachen identisch) herangezogen werden. 
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In keinem Fall k6nnen sowohl regionalplanerische als auch 6kologische AuswahlgrQnde 
angefUhrt werden, die gegen eine Bebauung dieser Flachen sprechen, vor allem, wenn 
diese Flachen mit dem Bereich im Biebertal verglichen werden, wie die nachfolgenden 
Argumente zeigen. 

3. Rucknahme von Wohnbauflachen im FNP unzureichend 

Wie dieses bereits in den Verfahren zur Neuaufstellung des GEP-Teilabschnittes wie 
auch in der abgelehnten 2. Anderung des GEP's von der Bezirksplanungsbeh6rde 
dargelegt wurde, ist es nach wie vor Tatsache, dass die Stadt Menden einen Uberhanq 
an Wohnbauflachen hat. Oem entsprechend hat die Stadt Menden, um eine 
Beanspruchung des 6kologisch hoch wertvollen Biebertales rechtfertigen zu k6nnen , 
beschlossen , Wohnbauflachen im Flachennutzunqsplan .zuruckzunehrnen" (sog. 
.Tauschflachen"). 

Hierzu ist folgendes anzumerken: 

•	 Einmal davon abgesehen, dass diese Flachen unter 6kologischen Gesichtspunkten 
im Vergleich mit dem Bereich im Biebertal nicht bestehen k6nnen (siehe den 
nachfolgenden Punkt 4) ist festzustellen, dass eine bloBe Hucknahme von 
Wohnbaubereichen im FNP v611ig unzureichend ist. Ob dieses uberhaupt erfolgt ist, 
kann den Unterlagen nicht entnommen werden. 

Zum Zeitpunkt der Einleitung der Beteiligung (Schreiben der BR Arnsberg vom 0:35 / 
13.12.2005 bzw. Vorla~.e 37/04/05 zum TOP 6 Regionalratzsitzung am 08.12 .2005) /2 
war jedenfalls eine Anderung des FNP nicht erfolgt. Auch unter diesem 
Gesichtspunkt ist die 6. Anderung des GEP abzulehnen. 

•	 Eine reine .Hucknahme, von Wohnbauflachen im FNP bzw. die Hucknarne der 
Darstellung von ASB im Regionalplan fuhrt noch nicht zu einer vergleichbaren 
Sicherung von Freiraurnqualitaten, wie sie im Biebertal vorliegen. Mindestens ist eine 
entsprechende Darstellung im FNP erforderlich. Zudem ist im Regionalplan eine 
konkrete Auseinandersetzung mit den Zielen der Regionalplanung und 
Raumordnung fur die Hucknahrnebereiche erforderlich. Eine Darstellung als 
Aligemeiner Freiraum- und Agrarbereich - wie in der Anlage 2b der Vorlage 37/04/05 
dargestellt - ist v611ig unzureichend. Die Regionalplanung und Raumordnung hat 
gemaB ihrer gesetzlichen Aufgabe fur diese Bereiche entsprechend Zielvorgaben zu 
definieren. Mindestens ist dabei eine ubertaqernde Darstellung als BSLE erforderlich. 
Ansonsten k6nnen keine mit dem Biebertal vergleichbare Oualitaten festgestellt 
werden. 

4. Vergleich Tauschtlachen mit ASB Bieberkamp nicht nachvollziehbar 

Die fur die Auswahl der Tauschtlachen angefUhrten Grunde k6nnen nicht uberzeuqen 
oder es fehlen Angaben. So ist uberhaupt nicht qeklart, auf welcher Grundlage die 
Alternativtlachen ausqewahlt wurden . Nachweislich der den NV vorliegenden 
Unterlagen sind die Angaben zum Teil sogar widersprQchlich: 
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Einerseits ist die Rede davon, dass diese Flachen eine vergleichbare Oualitat hatten 
wie die im Biebertal beanspruchte Hache. Bei genauerer Betrachtung ist aber 
erkennbar, dass hier lediglich eine Geqenuberstellunq von Biotopwertpunkten erfolgt. 
Bei genauerer Betrachtung weisen die Flachen gegenuber dem Bereich im Biebertal 
jedoch keinegswegs vergleichbare Wertigkeiten auf. 

Neben den sehr verschiedenen Anteilen an wertvollen Biotopen spielt hierbei vor allem 
auch die beispiellose 6kologisch uberraqende Lage des Bereichs Biebertal im 
Zusammenhang mit dem besonderen Freiraumbereich des Luerwaldes bzw. des FFH
Gebietes .Luerwald und Biebertal" eine Rolle. 

5. Ausreichende Alterntlvflachen stehen zur Verfugung 

Selbst wenn die Bedarfsfrage auf3er Acht gelassen wird, ist festzustellen, das 
ausreichend Alternativen zur Verfugung stehen. Deutlich wird dieses anhand des C!;S/
Umweltberichtes zur 6. Anderung des Regionalplanes (siehe z.B. Seite 14 ff). r 
Allerdings ist anzumerken, dass die Tauschtlachen ebenfalls als Alternativen zu werten 
sind, denn hier liegen bei weitem nicht die naturhaushaltlichen und landschaftlichen 
Oualitaten vor wie beim ASB Bieberbachtal vor. Gleichwohl wird in den Unterlagen 
versucht einen anderen Eindruck zu erwecken (siehe hierzu Punkt 3 und 4 dieser 
Stellungnahme). 

Ein Vergleich der Tabellen ab Seite 14 verdeutlicht die besondere Bedeutung der 
Hache im Bieberbachtal. Demnach handelt es sich bei der geplanten ASB-Darstellung 
im Biebertal " ... um einen neuen Siedlungsansatz in einem naturraumlich sensiblen 
Bereich von besonderer Bedeutung fur den Biotopverbund, der mit der Umsetzung des 
ASB zu einer erheblichen FreiraUminspruchnahme und dem Verlust von 
Freiraumfunktionen sowie zu einer erheblichen Beeintrachtigung von bisher 
unzerschnitten Haumen tuhrt. ..... Die geplante Nutzung stellt zudem eine erhebliche 
Beeintrachtigung des abwechselnd durch Waldflachen und Bachtaler sowie durch 
landwirtschaftliche Nutzung und landliche Siedlungsstrukturen qepraqten, vielfaltiqen 
Landschaftsraumes dar. Mit der Anderung des Landschaftscharakters in einen 
Siedlungsbereich gehen auch eine stark einqeschrankte Erholungseignung sowie eine 
Beeintrachtigung der Wohnqualitat angrenzender Wohnbereich einher." 

Diese Aussagen stehen fur sichl Die Alternativflachen k6nnen mit diesen 
naturhaushaltichen Oualitaten nicht irn mindesten .rnithalten", 

6. Zuruckgewiesener Kompromissvorschlag 

Die wirtschaftlichen Interessen des Vorhabentraqers der geplanten Bebauung im 
Biebertal k6nnen in der Geqenuberstellunq der Belange der Regionalplanung und 
Raumordnung bzw. europarechtlicher Belange (FFH-RL der EU) allein aufgrund des 
fehlenden, uber den bisherigen festgestellten vorhandenen Bedarfs hinausgehenden, 
nicht nachgewiesenen zusatziichen Bedarf an Wohnbauflachen in Menden nicht 
bestehen. 
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Die Naturschutzverbande weisen darauf hin, dass sie sich bei diversen 
Gesprachsterrninen mit der Stadt Menden jederzeit qesprachsbereit gezeigt haben und ~ 

sogar unter Zuruckstellunq von Bedenken - auch zum nicht nachgewiesenen Bedarf - J<J_ -'I {. 
zu einem Kompromiss bereit erklart haben. Der Vorschlag besteht in einer Hucknahrne b 
der ursprunqlich vorgesehenen ASB-Darstellung im Biebertal (siehe Anlage). Hiermit 
k6nnten die Beeintrachtigungen der Freiraumbelange; und hier insbesondere des 
Wasserhaushaltes und der Biotopfunktionen (Flora und Fauna), vor allem aber der 
Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes .Luerwald und Bieberbach" weitgehend 
vermieden werden k6nnten. Dieser Kompromissvorschlag ist jedoch nicht angenommen 
worden. Die Grunde hierfur sind nicht bekannt und lassen Raum fur mannigfaltige 
Spekulationen, wie dieses auch in bereits in der breiten Offentlichkeit erfolgt. 
Allgemeine wirtschaftliche sowie wohnungsmarktwirtschaftliche Erwaqunqen k6nnen 
jedenfalls nicht maBgelblich sein, denn eine Bebauung des reduzierten Bereichs ware 
immer noch in relativ groBem Umfang und damit ausreichend wirtschaftlich m6glich. Die 
Ablehnung des Kompromissvorschlages ist daher v611ig unverstandlich, 

7. Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes .Luerwald und Bieberbach" 

Unstrittig ist, wie dieses auch von der Stadt Menden in den Unterlagen dargelegt wird, 
dass das an den Bebauungsbereich angrenzende FFH-Gebiet .Luerwald und 
Bieberbach" beeintrachtiqt wird. Die Erlauterunqen dazu im Umweltbericht sowie den 
sonstigen Erlauterunqen der Stadt Menden (z.B. Schreiben der Stadt Menden zum 
Bebauungsplan Nr. 167 .Bieberkarnp" vom 20.10.2005 an das l.andesburo) gehen 
davon aus, dass Beeintrachtigungen nur dann vermieden werden k6nnen, wenn bei der 
Bebauungsplanungsgestaltung auf die Verhaltensweisen und Bedurfnisse der zu 
schutzonden Lebensgemeinschaften Hucksicht genommen wird. Nach Auffassung der 
Naturschutzverbande ist dieses nicht m6glich. 

Unstrittig ist es, dass durch Lichtemissionen, durch die Zunahme des Verkehrs, durch 
menschliche Nutzungen (Spazierqanqer, Hunde, spielende Kinder etc.) und durch die 
Anlegung von Wegen und Strassen erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-Arten 
kommen wird (siehe hierzu auch die Aussagen der Stadt Menden zum Bebauungsplan 
Nr. 67 .Bieberkarnp" im Schreiben vom 20.10.2005 an das l.andesburo). 

In diesem Zusammenhang ist die Beeintrachtigung der Hiessqewasser Bieberbach und 
Munstermannbach ein gravierender Aspekt: 

Beide Gewasser sollen verlegt und umgestaltet werden. Hierzu musste der ASB 
erweitert werden. Die geplanten Umgestaltungen m6gen zwar gewisse 
Biotopverbesserungselemete beinhalten; es kann jedoch nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Eingriffe durch die geplante Bebauung des Bieberbachtales durch 
diese GestaltungsmaBnahmen vermieden oder entscheidend gemindert werden 
k6nnen. 

Dieses betrifft insbesondere die Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes .Luerwald und 
Bieberbach". Ausschlaggebend hierfur ist vor allem die direkt benachbarte Lage der 
Wohnbauflachen und die Tatsache, dass den beiden Fliessqewassern kein 
ausreichender Raum fur eine natUrliche oder zumindest naturnahe Entwicklung zur 
Verfugung steht. 
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1m ubriqen ist auf das notwendige und von del' FFH-RL ausdrucklich angesprochene 
Entwicklungspotenzial hinzuweisen. Die geplante Bebauung im Bieberbachtal 
verhindert in jedem Fall die potenzielle Weiterentwicklung des FFH-Gebietes .Luerwald 
und Bieberbach". 

8. Entwertung anderer WohnbauWichen in Menden 

Es muss davon ausgegangen werden, dass bei Verwirklichung del' Bebauung im 
Biebertal andere geplante Wohnbebauungen hinsichtlich del' Nachfraqeintensitat ( :5 
benachteiligt werden und es damit zu einem Ungleichgewicht del' Siedlungsentwicklung 
kommen wird. Diese negative Siedlungsentwicklung sollte die Regionalplanung keinen 
Vorschub leisten. Ob hier sogar auch finanzielle Entschadiqunqstorderunqen entstehen 
konnten, ist zu hinterfragen. 

9. Erforderlichkeit UVP (Planfeststellungsverfahren) Wasserausbauverfahren 

Die Naturschutzverbande halten die DurchfUhrung einer UVP gem. del' Anlage 2 (zu § 
1) des UVPG fur notwendig. Beim Ausbau des Bieberbaches und des '7 
Munstermannbaches handelt es sich nicht um Vorhaben , die dem naturnahen Ausbau 
oder kleinraurnlqen naturnahen Umgestaltungen gem. Nr. 14, Anlage 1 (zu § 1) des 
UVPG dienen. Nach den bisher vorliegenden Informationen ist eine .naturnahe" 
Gestaltung tatsachlich nicht vorgesehen, da Protiloffnunqen etc. nicht geplant sind und 
dem Gewasser schon allein aufgrund del' unmittelbare benachbarten geplanten 
Bebauung kein ausreichender Platz fur eine naturnahe Entwicklung zur Verfugung 
gestellt werden kann. Von daher ist eine Einzeltallprutunq, ob eine UVP durchzufUhren 
ist odeI' nicht erforderlich. Die Kriterien hierzu finden sich in del' Anlage 2 (zu §1) des 
UVPG. Zu beachten sein werden bei del' UVP die Summationswirkungen im 
Zusammenhang mit del' geplanten Wohnbebauung. 

1m ubriqen ist darauf hinzuweisen, dass ein Planfeststellungsverfahren schon allein aus 
Rechtssicherheitsaspekten erforderlich erscheint. 

AbschlieBend verweise ich nochmals auf die zusatzlichen in del' Stellungnahme del' 
Naturschutzverbande zur 2. Anderung des GEP abgegebenen Stellungnahme 
enthaltenen Argumente (siehe Anlage). 

Ich gehe davon aus, dass die Bezirksplanunqsbehorde bei del' Zusammenstellung del' 
Bedenken und Anregungen bzw . dem Ausgleichsvorschlag fur den Termin zum 
Ausgleich del' Meinungen, aile in beiden Stellungnahmen enthaltenen Argumente 
erfassen und zusammen stellen wird. 

Mit freundlichen Grussen 

Anlage 

1m A ftrag 
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Auskunlt etteiIl: i Herr Mackmann 

Datum 

19.03.2003 Ma 

2. And. GEP Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen 
(BochumiHemelHagenlEnnepe-RuhrMKreisIMarkischer Kreis) im Bereich der Stadt 
Menden - tfmwandtunq von Allgemeinem Freiraum- und Agrarbereichen sowie 

. . 

Bereichen fUr den Schutz.der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung in 
Allgemeine" Siedlungsbereich 

Hler: Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbande NRW als EINGABE 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Oktober letzten Jahres haben Sie die anerkannten Naturschutzverbande NRWzur 
o.g. 2. Anderung des GEP's Oberbereiche Bochum und Hagen urn Abgabe einer 
Stellunqnahme gebeten. Die Frist zur Abgabe der StelJungnahme.ist am. 31.01 .2003 
abgelaufen. . 

Nach routinemaBiger Ourchsicht derhier vorliegenden Aktezur 2. Anderung des GEP's 
habe ich festgestellt, 'dass von den Nanrrschutzverbandsn bedauerlicherweise keine 

. . Stelluriqnahrne abgegeben 'Norden ist. 

14 . . 

-' i:i ,:.:. , : ~~ :':·: t ~:~}:;' ... 
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Stellungnahme 
~ , 

Die 2. Anderung des GEP Oberbereiche Sochum und Hagen in der Stadt Menden 
mit dem Ziel einer Darstellung eines ASS's wird abgelehnt. 

Begriindung . 

Begrundung 
Bereits im Verfahren zur Neuaufstel1ung des GEP's Oberbereiche Bochurn und Hagen 
haben die Naturschutzverbande die damals von der Stadt Menden in's Verfahren 
eingebrachte geplante Darstellung von Wohnbauflachen im Bieberbachtal abgelehnt. 
Die damals vorgebrachten Bederiken der Naturschutzverbands sind der 
Bezirksregierung hinlanqlich durch die im Verfahren zur Neuaufstellung des GEP 
Oberbereiche Bochum und Hagen fristgerecht abgegebene Stellunqnahrrie sowie die 
verschiedenen Erorterunqen bekannt. 

An der damaligen ablehnenden Haltung der Naturschutzverbande zu der groBflachigen 
Darstellung eines Wohnsiediungsbereiches in Menden-Lendringsen hat sich bis heute 
nichts geandert. . 

FOr die Naturschutzverbande ist auch nicht erkennbar, dass sich an den von der 
. Bezirksregierung srmittelten Grund/agen (z.B. Bedarfsermitt/ungWohnsiedlungen etc.) 
irgend etwas geandert haben k6nnte. Letztlich ist der GEP auf der Grundlage einer auf 
ca. 15 Jahre ausgerichteten Prognose entwickelt worden; die bisherige Darstellung im 
rechtskraftiqen GEP ist daher ausreichend und braucht nicht an die WOnsche der Stadt 
Menden angepasst zu werden. 

In diesem Zusammenhang ist daraut hinzuweisen, dass die Bezirksregierung die im 
damaligen Verfahren von der Stadt Menden gewtJnschte Darstellung eines 
Wohnsiedlungsbereiches entlang des Bieberbachtals aus regionalplanerischen und 
raumordnerischen Grunden sowie aus Grunden des Landschaftsschutzes abgelehnt 
hat. 

1m GEP ist daher die Darstellunq IIgemeiner F.reiraum~ · und Agrarbereich" (AFAB) 
soWie ...Bereich fOr den Schutz der Landschaft und Iandschaftsorientierten Erholung" 
(BS ~E) erfolgt. Der damalige Regionalrat hat - nach intensiver Auseinandersetzunq mit 
diesem .Wu"nsch der Stadt Menden • die Darstellung eines Wohnsiedlungsqereiches im· 
Bleberbachtal abgelehnt und vielmehr der jetzt einer ASB-Darstellung 
entgegenstehenden Darstellung als Freiraumbereich und Bereich zum Schutz der 
l.andschaft .und landschaftsortentlerten Erho/ung .zuqestimmt (siehe hierzu auch 
Sitzungsvorlage 24/99, TOP 6). .... .. . 
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In 2002 hat dann :die Stadt Menden einen weiteren Versuch untemommen, die 
geplanten Bauttachen uber eine Anderu!:'g des GEP's an die Ziele der Regionalplanung 
und Raumordnung "anzupassen" (2. Anderung des GEP, Sitzungsvorlage 04/1/02, 
Sitzung des Regionalrates am 14.ro.2002).Allerdings ist auch dieser Versuch 
g6$cheitert: Die BezirksplanungsbehOrde hat ausfUhrlich in der Sitzungsvorlage 04/1/02 
zur Sitzung des RegionaJrates am 14.03.2002 die Ablehnung des Wunsches der Stadt 
Manden begrQndet. Der hierzu angesetzte Punkt 8 der Tagesordnung der Sitzung des 
Regionalrates am 14.03.2002 ist abgesetzt worden. Eine Entscheidung wurde daher 
hierzu nicht getroffen. . . 

Das jetzt emeut der Versuch untemommen wird, die 2. Anderung des GEP wieder 
aufleben zu lassen, ist schon eine gelinde gesagt, .rnerkwurdiqe Vorgehensweise", 
zumal keine neuen Argumente fOr die Darstellung eines ASB's in Menden-Lendringsen 
vorgebracht werden. 

Die von der Bezirksregierung bislang gesehenen GrOnde zur Zuruckwelsunq einer 
DarsteJlung des ASB im Bereich des Bieberbachtals haben nach Auffassung der 
Naturschutzverbande weiterhin volle GQltigkeit. Ich verwelsa daher im Zusammenhang 
mit dieser SteUungnahme der Naturschutzverbande ·insbesondere auf die Vorlage 
04/1/02 zur Sitzung des Reqionalrates am 14.03.2002. inder die Ablehnung der ASS
Darstellung von der Bezirksregierung begrQndet wird. 

Die aus Sicht der Naturschutzverbande wfchtigsten einer ASB-Darstellung in Menden
Lendringsen entgegenstehenden Belange werden im folgenden autqetuhrt: 

Vollig mangelhafte Begriindung 
Die von der Stadt Menden jetzt emeut initiierte 2. Anderung des GEP's ist in keinster 
Weise begrOndbar. Oem entsprechend ist auch keine nachvol1ziehbare BegrQndung 
vorgelegt worden. Selten sind den Naturschutzverbanden derrnaBen dOrftige 
Unterlagen fur eine GEP-Anderung zur Stellungnahme ubersandt worden, wie im 
vorlfegenden Fall. Aus diesem Grund ist es auch kaum moqlich eine umfassende und 
detaillierte Stellungnahme zu der 2. Anderung des GEP's zu erarbeiten. Die 
Naturschutzverbande gehen davon aus, dass die Stadt Menden keine aktuellen neuen 
Grunde zur Darstellung des ASS's in Lendringsen vorbringen kann, ansonsten hatte sie 
es getan. In der Tat gibt es auch keine neuen GrOnde, die zu einer anderen 
Entscheidung als der bisherigen Ablehnung der Darstellung des ASS's im 
Sieberbachtal fUhren konnen, 

Sedart n icht vorhanden 
Zweifelhaft ist nach wie vor die Frage des Bedarfes eines neuen ASS's in Menden
Lendringsen: Innerhalb des '10m GEP und '10m Flachennutzunqsplan der Stadt Menden 
vorgegebenen lanungshorizontes bestehen in enden ausreichende Bauflachsn tur 
eine Wohnbebauung. Bereits bei der Neuautstetlunq des GE~'s wurden in Menden 
zusatzllcha ASS's dargestellt. Insgesamt besteht kein Zweifel, dass del' 

ohnbautlachenbedart auf der Grundlage der Darstellungen im rechtskrattigen GEP 
sichergestellt werden kann. 
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Die Stadt Menden hat daher ausfiihrlich zu begrOnden, warum sie einen Bedarf sieht, 
im Bieberbachtal zusatzlicha Wohnsiedlungsflachen darzustellen. Hierbei ist 
darzulegen, ob aile Wohnbauflachendarstellungen des FNP's bereits voll ausgeschbpft 
sind ' und ob aile moqlichen Arrondierunqen vorhandener Wohnstandorte qenutzt 
worden sind. 

Zersiedlung der Landschaft wird Vorschub geleistet 
Die Darstellung eines ASB im Bieberbachtal stellt zudem keine Abrundung der 
bestehenden Bebauung dar, was von den Naturschutzverbanden rnitqetraqen werden 
korinte, sondem ein Hinausschieben der Siedlungsflachen in die freie Landschaft; durch 
die Darstellunq eines bandartigen ASS's im Bieberbachtal wird die Zersiedlung des 
Raumes weiter voranschreiten. Oieses ist aus regionalplanerischen und raurn
ordnerischen Grunden abzulehnen. 

SchwerwiegenCfe Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes 
. Fakt ist es, dass die Stadt Menden auch keine BegrOndung geben kann, warum 
nunmehr die mit der 2. Anderung beabsichtlqte Oarstellung eines ASS entlang des 
Bieberbachtals - und zudem in den AusmaBen .wie geplant - regionalplanerisch . und 
raumordnerisch gerechtfertigt werden kann: Sowohl naturhaushaltlich als auch 
landschaftlich hat sich am damaligen Sachverhalt nichts geandert - das Bieberbachtal 
hat als wichtige Ost-West-Biotopverbundachse vom Luerwald im Nordosten bis zur 
Henne im Westen eine hervorgehobene regionale Bedeutung. Sowohl im 
Biotopkataster der LOBF als auch im Okologischen Fachbeitrag der LOBF zur 
Neuaufstellung des GEP's ist das Bieberbachtal als bedeutender Bestandteil des 
Naturhaushaltes irn . Biotopverbund hervorgehoben. Somit wurde jeden Ober den 
Ortsrand hinausgehende Besiedlung des Biebertals eine regionalplanerische 
Fehlentwicklung darstellen. Von daher kann wegen dieser naturhaushaltlichen 
Anforderunqen das BieberbachtaJ und die im Zusammenhang zu sehenden 
angrenzenden Freiraumbereiche fOr eine weitere in den Naturraurn ausufemde 
Siedlungsentwicklung nicht in Frage kammen. Oem entsprechend .ist im rechtskrattlqen 
GEP - mit Zustimmung des Regionalrates - der .Luerwald einschl. Biebertal" als BSN 
und der Bereich bis zurn Ortsrand des Ortsteils Lendringsen der Stadt Menden als 
BSLE dargestellt worden. 

Landschaftsgebundene Erholung beeint racht igt 
Der Bereich in lendringsen, der jetzt fUr eine gemischte Bebauung vorgesehen lst 
(ASB) stellt einen wichtigen wohnsiedlungsnahen Freiraumbereich fUr die Bevolkerunq 
von Menden dar, Aus diesem Grund ist auch im recntskraftiqen GEP nicht nur die 
Darstellung ats IIgemeiner Freiraumbereich und Agrarbereich (AFBA), sondem 
zusatzllch Obenaqernd die Darstellung als Bereich fUr den Schutz der Landschaft und 
landschaftsorientierte Erholung (BSL ...) erfolgL 
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Hochwasserproblematik 
Eine bandartige Siedlungsemtwicklung in bzw.entlang der Talaue des Bieberbaches ist 
nicht vertretbar. Meglicherweise ist sogar mit Eingriffen in das Oberschwemmungs . 
gebiet des Biberbaches zu rechnen. Auf den Erlass des damaligen MURL v. Feb ruar 
1999 zum Vollzug des § 32 WHG (IV B 5 - 50 3530) weise ich hier ausdnrcklich hin, 

Dernnach sind die in § 32 Abs. 1 Satz 1 WHG definierten Oberschwemmungsgebiete in 
ihrer Funktion als natUrliche ROckhalteflachen zu erhalten. Eine Bebauung von diesen 
natQrlichen Betentlonstlachen ist qrundsatzfich .nicht m6glich. 

lrn Gbrigen weise ich zudem darauf hin, dass bei der Neuaufstellung der GEP 
neuerdings Oberschwemmungsbereiche darzustellen sind. Leider trifft dieses zwar auf 
den rechtskraftiqen GEP Oberbereich Bochum und Hagen nicht zu; gleichwohl sind 
diese lIberschwemmungsgebiete bei Anderungen der GEP's nunmehr zwingend zu 
beachten. Mindestens tehlen in der BegrGndung zur 2. GEP-Anderung hierzu konkrete 
Aussagen. .Unabhanqiq von einer derartigen AusfOhrung halten die 
Naturschutzverbande allerdings die Darstellung eines ASS im Bieberbachtal fOr nicht 
rechtens, da dieses im Gegensatz zum o.g. MURL-Erlass stehen wOrde. 

Beeintrachtigungen des gemeldeten FFH-Gebietes .Luerwald u. Bieberbach" 
Unmittelbar an den geplanten ASS grenzt das gemeldete FFH-Gebiet DE 4513-301 
.Luerwald und Sieberbach" heran. Wie die FFH-VS zur Planung der A 46 zwischen 
Herner - Menden - und Neheim-HOsten gezeigt hat, ist auch gerade der Bieberbach 
Nahrungshabitat des Schwarzstorches, Bruthabitate des Schwarzstorches finden sich in 
unmittelbarer Nahe zu dem geplanten ASS. Zudem sind sowohl in l.urbkebach wie auch 
Bieberbach Vorkommen von Groppe und Bachneunauge festgestellt worden. Bei allen 
hier genannten Arten handelt es sich urn Arten des Anhangs II der FFH-RL der EU. Es 
handelt sich .urn wesentliche und signifikante Bestandteile des gemeldeten FFH
Gebietas. 

Jegliche Beeintrachtigungen dieser hochempfindlichen Arten sind auszuschliefsen, da 
diese Beeintrachtigurigen zu erheblichen und nachhaltigen Auswirkungen auf das FFH
Gebiet insgesamt fGhren konnen. Es kann nicht ausqeschlossen werden, dass die fUr 
das FFH-:Gebiet definierten Erhaltungsziele nicht mehr eingehalten werden konnen, 
zumal hier auch Sumrnationswirkunqen zu beachten sind (z.8. Bau und Betrieb der 
geplanten A 46 zwischen Hemer - Menden - . eheim-HfJsten). Mindestens ist bereits 
auf der Ebene der 2. GEP-Anderung eine FFH-VP vorzunehmen. 

Beeintrachtigung ulturlandschaftsprogrammflachen 
De r Oberwiegende Teil des fUr die ASB-Darstellung vorgesehenen Sereiches besteht 
aus potentiellen Flachen des Ku"urtand~aftsprogrammsdes Mar1<ischen Kreises. Ein . 
Teil dieser FJachen ist vorgesehen, in dCls :~u."Y.rt.andsch~ftsprogramrn aufgenommen zu 
werden, sobald die Pachtve rh a.rtnisseun~ Eigeritumsvem altnisse as zulassen . Der [etzt 
beabsichtigte Entzug, d.h. Total-Verfusf dleser potentlellan Flachen 'NOrde zu einer 
Schwachunq des Kulturtandschaftsprogramms fQhren. 
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Umweltvertraqllchkeitsprutunq notwendig 
Aufgrund der bereits seit lanqersrn bekannten schwerwiegenden, nachhaltigen und 
erheblichen negativen Auswirkungen siner ASB-Darstellung bzw. der nachfolgender. 
Bauflachennutzunq ist zu prognostizieren, dass es zu entsprechenden negativen 
Auswirkungen auf die SchutzgOter gem. UVPG kommen wird. Daher ist die 
DurchfOhrung einer UVP bereits auf der Ebene des GEP's notwendig. Von der Stadt 
Menden sind daher entsprechende Untersuchungen bzw. Aussagen zu fordern, wenn 
sie trotz bereits bekannter regionalplanerischer, raumordnerischer und 
naturhaushaltlicher und landschaftlicher entgegenstehender Belange - weiterhin die 
Darstellung eines ASS '5 in Lendringsen verfolgt. 

Fazlt 
In der Zusammenfassung ist zu sagen, dass sich nach Auffassung der 
Naturschutzverbande aufgrund der Bestandssituation Natur und Landschaft (einschl. 
FFH-RL der EU) bzw. dem Bedarf an Wohnsiedlungen in Menden .qeqenuber der 
bisheriqen Nlchtdarstellunq . eines ASS's im Bereich Lendringsen keine neuen 
Erkenntnisse ergeben haben. Die geplante 2. Anderung des GEP's ist von der Stadt 
Menden nicht begrOndet worden; aufgrund der bestehenden Verhaltnisse kann die 
Stadt die gewOnschte -Darstellunq eines ASS's auch nicht beqrunden. Es besteh1 
keinertei Grundlage fOr die Ausweisung einesASS's in Menden-Lendringsen. 

Ich bitte diese Stellungnahme a\s Eingabe im Verfahren zur 2. Anderung des GEP 
Oberbereich Bochum und Hagen zu werten und zu beruckslchtlqen, 

Mit freundlichen GrDssen
 
1m Auftrag
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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum 

62.1.0-8 .10 - 6 13. Dezember 2005	 32-62720-40 Ro/Sw 31.03.2006 

6. Anderung des Regionalplanes, Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereiche 
Bochum und Hagen in der Stadt Menden - ASB Bieberkamp; 
Anderung von Allgemeinem Freiraum- und Agrarbereich sowie Bereich flir den Schutz der 
Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) in Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) und Anderung von ASB in Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich bzw. Waldbe
reich und BSLE 
Beteiligung gemaB § 14 Abs. 2 Landesplanungsgesetz NRW 

Mit Bezugsschreiben beteiligen Sie die LOBF an dem genannten Anderungsverfahren und bitten
 
urn eine Stellungnahme.
 
Die ubersandten UnterIagen enthalten u. a.
 

die Begriindung der Regionalplananderung mit der Beschreibung und Wertung von 5 Tausch

flachen gemaf Ziel B III 1.24 LEP sowie der Betrachtung von 4 Alternativstandorten
 
einen Umweltbericht alswesentlichen Teil einer Strategischen Umweltprufung mit einer Al

ternativenprufung
 
eine FFH-Vertraglichkeitsprufung in Bezug auf die Neufestlegung eines ASB-Bieberkamp.
 

Gegen die vorgesehene Anderung des Regionalplanes - Darstellung eines ASB im Bereich des 
Biebertales - bestehen Bedenken. 
Innerhalb der bestehenden ASB-Darstellungen des Regionalplans und innerhalb der derzeitig im 
FNP dargestellten Wohnbauflachen kann der aktuelle Wohnsiedlungsbedarf der Stadt Menden 
ausreichend gedeckt werden. Es besteht ein erheblicher Uberhang an Wohnbauflachen, 

Zur Flache Bieberkamp 
Der geplante ASB-Bieberkamp liegt als bandartige Flache auBerhalb des bestehenden Siedlungs
gefuges und eines durch Grunflachen ausgebildeten gewachsenen Ortsrandes im Freiraum. Er 
grenzt damit auf ca. 800 m Lange unmittelbar an den Bieberbach, der im Fachbeitrag des Natur
schutzes und der Landschaftspflege der LOBF einschlielslich seiner Seitenbache als Biotopver
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bundflache von besonderer regionaler Bedeutung (VB-A-45 12-07 "Nebenbache der Unteren Hon
ne) ausgewiesen ist. 

In die Verbundflache sind neben den Bachlaufen deren Auen einbezogen. Diese Darstellung ent
spricht weitgehend den vor Ort gegebenen Standortpotentialen wie sie mit der Darstellung schutz
wtirdiger Boden (hier grundwassergepragte Boden) auch aus der Bodenkarte des Geologischen 
Dienstes zu entnehmen sind. 

Der ASB uberschneidet sich in wesentlichen Teilen mit der genannten Biotopverbundflache.Ca. 
80 % des ASB ist als schutzwtirdiger Boden (swb_lG, "Norm Anmoorgley")durch den Geologi
schen Dienst kartiert. 
Durch eine bauliche Nutzung wurden die Biotopverbundfunktion und das bestehende Entwick
lungspotential auch im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie (Aue I Ubcrschwcmmungsbcrcich) we
sentlich eingeschrankt, 
Hinzu kommt, dass im betreffenden Raum Auen tiberproportional durch bauliche Nutzung tiber
formt sind. 
Der Biotopverbundflache kommt hier eine besondere Bedeutung zu, da sie im Osten unmittelbar 
an die gemeldeten Natura 2000-Gebiete (FFH- und VSG .Luerwald und Bieberbach") angrenzt, 
und Lebensraume von Arlen beinhaltet (Eisvogel, Groppe, Bachneunauge), die maBgeblich fur die 
Meldung dieser Gebiete sind. Auch wenn es nach Aussage der Bezirksregierung zu keiner erhebli
chen Beeintrachtigung des FFH- und VSG durch die Realisierung einer Wohnbaunutzung kommt, 
sind durch das Heranrticken der Wohnbebauung an die Natura 2000-Gebiete zunehmende Einflus
se z. B. durch die Feierabenderholung .Hundespaziergange" etc. im Randbereich zu erwarten. 

Tauschflachen, Alternati vstandorte 
In der Begrundung der Regionalplananderung werden die Tauschflachen und ihre Wertigkeit dar
gestellt. Der dort beschriebene Wert der einzelnen Flachen in Bezug auf die Freiraum- und Natur -schutzfunktion wird nicht in Zweifel gezogen. 
Unberucksichtigt bleibt jedoch, dass es sich bei allen Flachen urn Arrondierungen bestehender 
Baugebiete handelt, der geplante ASB am Bieberbach jedoch einen neuen bandartig in den Frei
raum hineinreichenden Siedlungsansatz bildet. 

Bei der vorgenommenen Betrachtung alternativer Standorte wird deutlich, dass 3 Alternativen 
grundsatzlich als geeignete Alternativen angesehen werden und die Alternative in Schwitten bei 
einer geringfugigen Ausdehnung (Erweiterung auf eine hinreichende Grofse) in Richtung auf den 
ca. 600 m entfernt dargestellten BSN auch als geeignete Alternative gesehen werden kann. 

Auch die gepruften Alternativen sind eher als grofere Arrondierungen bestehender Siedlungsbe
reiche anzusehen. Sie heben sich schon daher qualitativ bezuglich der Auswirkungen auf den Frei 2L(1« 
raum von der Flache Bieberkamp, die sich bandartig auBerhalb des vorhandenen Siedlungsraumes l 'I 
befindet, abo Mit tiber 1000m Lange hat die Flache Bieberkamp eine wesenlich hohere Zerschnei- "----/
 
dungs- und Randwirkung auf den Freiraum und fuhrt auf entprechender Lange zur Beeintrachti
gung der Struktur und der Standortpotentiale in der Aue.
 
Entsprechend kommt der Umweltbericht in seiner Zusarnmenfassung zu dem Urteil, dass die Fla

che Bieberkamp im Vergleich mit den anderen Flachen zu einer grofseren Beeintrachtigung des
 
betreffenden Landschaftsraumes fuhrt.
 

1m Auftrag
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6. Anderung des Regionalplanes, Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereiche 
Bochum und Hagen in der Stadt Menden - ASB Bieberkamp; 
- Anderung von Allgemeinem Freiraum- und Agrarbereich sowie Bereich fur den Schutz der 
Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) in Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) und Anderung von ASB in Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich bzw. Waldbereich 
und BSLE 

Einwendung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch die Landwirtschaftkammer wurde die BegrOndung der Regionalplananderung als Grundlage 
fur eine PrOfung der Betroffenheit landwirtschaftlicher Interessen im Rahmen der Ausweisung von 
Alternativflachen vorgenommen. 

Bei den ebenfalls beschriebenen Tauschtlachen handelt es sich um Flachen , die in dem gOltigen 
FNP der Stadt Menden bereits als Bauflachen ausgewiesen sind und Rechtskraftiqkeit erlangt ha
ben. Daher wurden diese Flachen nicht in der Analyse der Betroffenheiten von Einzelbetrieben 
berOcksichtigt. 

Die in der Alternativenstandort-Suche festgelegten 4 Standorte wurden aus landwirtschaftiicher 
Sicht geprOft. Sie werden aus landwirtschaftlicher Sicht wie folgt beurteilt: 

Alternativenstandort 1: Marienkapelle Lahr 

SOdhang im OT Lahrfeld, Hangneigung von 10 % 
Alternative zur Hache Bieberkamp 

11 ha Acker 

Bei der Flache handelt es sich um einen stark geneigten SOdhang, der ausschfiefslich acker-baulich
 
genutzt wird. Ostlich und westlich ist die Wirtschaftsflache von Wald eingefasst.
 
Der Freiraum wird von einer 1-spurigen Asphaltstrafse durchzogen, an deren Ostrand eine Baum

reihe (Stieleichen) steht. Ais kulturhistorische Besonderheit ist die Wegekapelle auf der Hangkuppe
 
anzusehen .
 

Konten der Hauptkasse der Landwlrtschaftskammer Nordrhein-Westfalen: 

WGl-Bank Munster Bll 400 600 00 Konto-Nr. 403 213 IBAN: DE97 4006 0000 0000 403213, BIC/SWIFT: GENO DE MS 
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG Bll 380 60186 Konto-Nr. 2 100 771015 IBAN: DE27 3806 0186 2100 771015, BIC/SWIFT: GENO DE D1 BRS 

Usl-Id.-Nr. DE 126118293 Steuer-Nr. 337/5914/0780 
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Die Bodenqualitat ist gut, was sich an der im Gebiet verbreiteten Ackernutzung zeigt. 

Der Bereich ist als wertvolle ungestorte landw. Betriebsflachen anzusehen, die von den Be

trieben dringend zur BetriebsfUhrung benotiqt werden.
 
Durch die Ausweisung von Bauflachen werden 3 Landwirtschaftliche Betriebe mit 4 %, 5 %
 
bis 15 % ihrer Betrtebsflache betroffen.
 

Der Ackerstandort wird von den angrenzenden Betrieben als hofesnahe Wirtschaftsflachen
 
dringend benotiqt, Die Betroffenheit eines einzelnen Betriebes mit 15 % seiner Betriebsfla

che ist nicht unerheblich und wiirde gegebenenfalls Flachenumlegungen verursachen.
 

Die Ausweisung des Standortes als Siedlungsbereich wird von der Landwirtschaftskammer
 
abgelehnt.
 

Alternativenstandort 2: Stucken in Platte Heide
 

SOdwesten Stadtteil Platte Heide, relativ ebene Flache, Nahe Stadtteilzentrum Platte Heide 

20 ha Acker 

Die annahernd ebene, ausschliefslich als Acker genutzte Hache Iiegt am SOdrand des Stadtteils
 
"Platte Heide".
 
Ostlich parallel zum Gebiet verlauft ein kleiner Bachlauf. Die landwirtschaftliche Nutzung der an

grenzenden Flachen reicht bis an die Uferkante des Baches.
 

1m ostlichen Teil des Plangebietes liegt ein landwirtschaftlicher Betrieb und sOdlich angrenzend an
 
das Gebiet ein zweiter Betrieb. Die landwirtschaftlichen Flachen, die durch die Planung betroffen
 
sind, sind wahrscheinlich ausschliefslich hofesnahe Ackerflachen der beiden landwirtschaftlichen
 
Betriebe.
 

Die landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Hache ist aufgrund ihrer Topographie und der Unzerschnit

tenheit sehr gut ,.
 
Die Bodenqualitat der Alternativenflache ist gut , was sich in der ausschliefslichen ackerbaulichen
 
Nutzung des Bereichs darstellt. Die beiden landwirtschaftlichen Betriebe im Gebiet verlieren durch
 
die Flacheninanspruchnahme wichtige hofesnahe Wirtschaftsflachen.
 
Durch die Inanspruchnahme von Betriebsflachen sind 4 Betriebe betroffen, mit Flachenanteilen von
 
3 %, 4 %, 13 % und 20 %.
 
Das Areal ist als wertvolle ungestbrte landw. Betriebsflachen anzusehen, die von den Betrieben
 
dringend zur BetriebsfOhrung benbtigt werden. Der Grad der Betroffenheit eines einzelnen Betrie

bes ist mit 20 % der Gesarntbetriebsflache erheblich. Und kann zu betrieblichen Einschrankungen
 
und Flachenverlagerungen fOhren.
 

Die Ausweisung des Standortes als Siedlungsbereich wird von der Landwirtschaftskammer 
abgelehnt. 
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Alternativenstandort 3 : Sudlich BahnhofstraBe in Basperde 

Zwischen O'T Bbsperde und Holzen, sOdlich der Bahnhofstrar.!>e in Bbsperde und nbrdlich des 
Friedhofes 

5 bis 6 ha landwirtsch. Nutzung 

Es handelt sich hier um eine zusamrnenhanqende Ackerflache, die von Bebauung in drei Richtun

gen (N I S 10 ) eingerahmt ist. Am Ostrand des Gebietes verlauft ein Bachlauf.
 
Der zur Bebauung vorgesehene Bereich ist annahernd eben . Zum Bachlauf hin fallt das Gelande
 
ab o 
Landwirtschaftlich ist die Nutzbarkeit der Hache aufgrund der Topographie und der Unzerschnit
tenheit sehr gut. Die landwirtschaftlich nutzbare Bodenqualitat in dem Raum ist gut, was sich an 
der ausschliefslichen Nutzung als Ackerstandort zeigt. Es sind durch die Ausweisung als Baugebiet 
2 Betriebe betroffen, mit 6 % und 15 % ihrer jeweiligen Betriebsflachen. 

Eine Beeintrachtigung erfahrt der Standort aufgrund seiner Lage innerhalb des Siedlungs

bereiches.
 
Aufgrund der sehr guten landwirtschaftlichen Nutzbarkeit und der Nahe zu den vorhande

nen Hafen, wird die Ausweisung des Standortes als Siedlungsbereich von der Landwirt

schaftskammer abgelehnt.
 

Alternativenstandort 4 : Nardlich Vogelrute und Bornchen in Schwitten
 

Ais Alternativstandort ungeeignet (aus raumplanerischer Sicht). 

2,1 ha landwirtsch. Nutzung 

Die Flache ist ein Nordhang am Rande der Bebauung des Ortsteiles Schwitten. Ein Wirtschaftsweg
 
durchschneidet die Hache in Ost I West - Richtung.
 
Es liegt ausschliefslich ackerbauliche Nutzung vor.
 
Die landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Hache ist aufgrund der Topographie und Exposition nicht
 
optimal.
 

Die Bodenqualitat ist aufgrund der vorherrschenden Ackernutzung als gut zu beurteilen .
 
Durch die Flachenausweisung sind 2 landwirtschaftliche Betriebe betroffen. Ein Betrieb hat einen
 
Verlust von 46 % seiner Gesamtbetnebsftache zu erwarten, was existenzielle Probleme hervorru

fen kann. Der zweite Betrieb ist mit 6 % der Betriebsflache weniger stark betroffen .
 

Aufgrund der sehr hohen Beeintrachtigung eines einzelnen landwirtschaftlichen Betriebes durch die
 
Flacheninanspruchnahme wird die Ausweisung des Standortes als Siedlungsbereich von der Land

wirtschaftskammer abgelehnt. Eine Bebauung oberhalb des die Gesarntflache zerschneidenden
 
Wirtschaftsweges ist jedoch unter bestimmten Auflagen mbglich.
 

Standort Bieberkamp 

Es handelt sich um eine ebene Flache in der Talaue des Bieberbaches, der Bereich weist eine aus
reichende Flachenqrofse auf, an fast allen Seiten grenzt Freiraum an ; Einschrankungen sind durch 
Emissionen des angrenzenden schrottverarbeitenden Betriebes und die Lage parallel zur L 537 
vorhanden. 

Der Bereich wird derzeit ackerbaulich genutzt. 1m Rahmen des ausgewiesenen GE - Gebietes sind 
bereits Gewerbebetriebe und Wohnhauser angesiedelt. 1m westlichen Talraum bestehen Freizeit
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einrichtungen (Parkanlage mit Spielplatz) die im Anschluss an das dortige Freibad von der Ge
meinde errichtet wurden und betrieben werden. 

Die Aue des Bieberbaches unterliegt komplett einer ackerbaulichen Nutzung. Ein Bachrandstreifen 
ist nicht vorhanden. Das als ASB - Neufestlegung ausgewiesenen Gebiet liegt teilweise im Ober
schwemmungsbereich des Bieberbaches und beinhaltet aufgrund dessen ein erhohtes Konfliktpo
tenzial bezuqlich einer kunttiqen baulichen Nutzung und der erforderlichen Retention bei Hochwas
serereignissen. 

Aus landwirtschaftlicher Sicht ist der Standort Bieberkamp ein guter Ackerstandort. Die hier wirt
schaftenden 6 landwirtschaftlichen Betriebe sind durch die geplante Bebauung mit 1 % , 4 % , 5 % , 
8 % ihrer Betriebsflachen betroffen. Daher kann nicht von einem betriebswirtschaftlich gefahrden
den Flachenverlust ausgegangen werden. 

Die Inanspruchnahmen einzelner Betriebsflachen der im Gebiet wirtschaftenden Betriebe ist am 
Standort Bieberbach im Vergleich zu den Alternativtlachen am geringsten. 
Der Bereich ist heute bereits als Flache fur GE planungsrechtlich gewidmet 

Der Standort Bieberkamp fUhrt zu den vergleiehsweise geringsten agrarstrukturellen Beein

traehtigungen.
 
Bei der Suehe naeh Alternatlvtlachen fUr die betroffenen Landwirte wird eine kooperative
 
Zusammenarbeit gefordert.
 

Zusammenfassend ist aus landwirtsehaftlieher Sieht die Beibehaltung des ASB Bieberkamp
 
bei gleiehzeitiger Aufgabe der benannten Tauseh- und Alternativflachen im Stadtgebiet von
 
Menden zu befUrworten. Hierbei sind aus Sieht der Landwirtsehaftskammer NRW die ver

gleiehsweise geringsten Eingriffe in die Agrarstruktur zu erwarten.
 

Mit freundlichen Grufsen, 
1m Auftrag 

W. Lenzen 
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Betrifft:	 Regionalplan fur den Regierungsbezirk Arnsberg,
 

Teilabschnitt Oberbereich Bochum und Hagen
 

hier: 6. Anderung im Bereich der Stadt Menden - ASB Bicberkamp
 

Auf Grundlage der mir vorliegenden Unterlagen sind yon der geplanten Ausweisung des Allgemeinen 
Siedlungsbereiches (ASB) Bieberkamp die Fliebgewasser Bieberbach und Munsterrnanns-Bach betroffen. 

Hier ist das preuBische festgesetzte Uberschwemmu ngsgebiet fur den Bieberbach zu beachten. In 
Abstimmung mit dem zustandigen Staatlichen Umweltamt Hagen i t zu pruf n. ob ggf. auc h eine 
Ne uberechnung auf Bas is eines hydrauli chen Mode lls unter Einbeziehung des Mimsterrnanns-Baches 
notwendig ist. 

?~ve~ 
(Ludger Neuhann) 
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6. Anderung ds Regionalplanes, regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich 
Bochum und Hagen in der Stadt menden - ASB Bieberkamp; Anderung von Allgemeinem 
Rfeiraum- und Agrarbereich sowie Bereich fur den Schutz der Landschaft und land
schaftsorientierte Erholung (BSLE) in Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) und Ande
rung von ASB in Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich bzw. Waldbereich und BSLE 

Ihr Schreiben vom 13.12.2005, Az.: 62.1.0 - 8.10 - 6 

Sehr geehrter Herr Joeres, 

gegen die geplante o.g. Anderung bestehen forstbehordllcherseits geringe Bedenken . @ ,!;' 
Durch eine Wohnbebauung wird es zu einer erhohten Frequentierung des angrenzenden Wal- 'tt-t 
des und FFH-Gebietes durch Waldbesucher kommen, mit rnoqlichen negativen Auswirkungen 
(z.B. l.arrn, MOil, freistreunende Hunde) auf die Waldlebensraumtypen und die maP.>geblichen
 
Arten fur das FFH-Gebiet.
 
Die mitgesandte FFH-Vertraglichkeitsstudie halte ich fur eine definitive Beurteilung zu oberfla- (1'/;:
 
chig, besonders wenn man bedenkt , dass es in Zukunft durch den Weiterbau der A 46 zu wei- 0
 
teren Beeintrachtigungen kommen kann.
 

Mit freundlichen Grufsen 
1m A ftrag

2. ~kr 
(Holscher) 
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